
GZ. RV/7400055/2018

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter Dr. Rudolf Wanke über die Beschwerde
des Arthur S*****, *****Adresse_Wien_14*****, vertreten durch den Sachwalter
Mag. Wolfgang Ruckenbauer, Rechtsanwalt, 1010 Wien, An der Hülben 1/15, vom 28.
4. 2017 gegen den Bescheid des Magistrats der Stadt Wien, Magistratsabteilung 6
Parkometerabgabe und Abgabenstrafen, 1020 Wien, Meiereistraße 7/Sektor B, vom
24. 3. 2017, mit welchem für das Abstellen des mehrspurigen Kraftfahrzeuges mit dem
behördlichen Kennzeichen W-7*****D im Zeitraum 15. 3. 2016, 16:23 Uhr bis 17. 3. 2016,
9:12 Uhr in der gebührenpflichtigen Kurzparkzone Wien 20., Wexstraße 15, sowie 23. 3.
2016, 11:32 Uhr bis 31. 8. 2016, 22:00 Uhr, in der gebührenpflichtigen Kurzparkzone Wien
20., Wexstraße zwischen 20 und 22 Parkometerabgabe in der Höhe von 2.920,00 Euro
vorgeschrieben wurde, MA 6/ARP-V-5*****/2016, zu Recht erkannt:

I. Die Beschwerde wird gemäß § 279 BAO als unbegründet abgewiesen.

Der Spruch des angefochtenen Bescheides bleibt unverändert.

II. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine (ordentliche) Revision
nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Vorlage

Der Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 6 Parkometerabgabe und
Abgabenstrafen, legte am 22. 12. 2017, eingelangt beim Bundesfinanzgericht am 29. 12.
2017, die im Spruch genannte Beschwerde dem Bundesfinanzgericht zur Entscheidung
vor und führte unter anderem dazu aus:

Sachverhalt:

Das gegenständliche mehrspurige Kraftfahrzeug war im Vorschreibungszeitraum in einer
gebührenpflichtigen Kurzparkzone ohne Entrichtung der Parkometerabgabe abgestellt,
weshalb die Abgabe amtlich festzusetzen war.

Beim Beschwerdeführer und Abgabepflichtigen handelt es sich um den
Zulassungsbesitzer des Fahrzeuges.
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Nach Erlassung einer formlosen Zahlungsaufforderung wurde auf Grund der Bestreitung
der Abgabepflicht die Abgabe mittels Bescheid vorgeschrieben.

Beweismittel:

Organstrafverfügungen bzw. Anzeigen von Kontrollorganen der Landespolizeidirektion
Wien. Anzeigen werden u.a. dann von den Kontrollorganen ausgefertigt, wenn das
Fahrzeug in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone ohne gültigen Parkschein abgestellt
ist und mit einer Organstrafverfügung bzw. Anzeigeverständigung versehen ist, die zu
einem früheren Zeitpunkt für den selben Abstellort ausgestellt wurde und auf Grund derer
anzunehmen ist, dass das Fahrzeug unverändert abgestellt geblieben ist. Kontrollorgane
überprüfen die Daten der am Fahrzeug angebrachten Organstrafverfügung bzw. der
zuletzt ausgestellten Anzeigeverständigung und vermerken diese auf der Anzeige oder
fertigen Fotos davon an.

Auf Grund dieser Feststellungen wurde die Schlussfolgerung gezogen, dass seit dem
Anbringen dieser jeweiligen Verständigung das Fahrzeug nicht gefahren (bewegt) wurde
(Indizienbeweis). Darüber hinaus unverändert festgestellter Kilometerstand lt. Anzeigen.

Stellungnahme zum Beschwerdevorbringen bzw. Vorlageantrag:

Da im Vorlageantrag kein neues Vorbringen erstattet wurde, wird auf die Begründung
des Bemessungsbescheides bzw. der Beschwerdevorentscheidung verwiesen. Da der
vom Zulassungsbesitzer vermutete Lenker nach wie vor als obdachlos (Kontaktadresse:
Suchthilfe Wien) gemeldet ist, wäre selbst bei zutreffender Lenkereigenschaft von
einer Uneinbringlichkeit oder zumindest erschwerten Einbringlichkeit auszugehen.
Dieser Umstand würde somit selbst unter der Annahme der Richtigkeit der aufgestellten
Behauptung die Inanspruchnahme des Zulassungsbesitzers jedenfalls rechtfertigen.

Auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung wird verzichtet. Sollte - aus anderen
Gründen - dennoch eine Verhandlung stattfinden, möge die Abgabenbehörde hierzu
eingeladen werden.

Aktenverzeichnis

Der unter einem vorgelegte Verwaltungsakt umfasst laut Aktenverzeichnis folgende
Aktenteile:

Blatt 1 Aktendeckblatt

Blatt 2 E-Mail von MA 67 (Information betr. Einspruch gegen die Strafverfügung)

Blatt 3 - 60 Beleglesedaten der MA 67 +Fotos

Blatt 61 KFZ-Zentralregister Auskunft

Blatt 62 -65 Zahlungsaufforderung + RSb-Rückschein

Blatt 66 Bestreitung der Abgabepflicht



Seite 3 von 51

Blatt 67 - 70 Auszüge aus dem Verwaltungsstrafverfahren der MA 67

Blatt 71 - 72 Anfrage bei MA 67 und Antwort (warum Verfahren ein gestellt wurde)

Blatt 73 - 97 Aktkopie der MA 67 (inkl. Anforderung)

Blatt 98 Ergebnis aus der Recherche der automatischen Belegsaufbereitung der LPD/MA
67

Blatt 99 - 103 Bescheid + RSb-Rückschein

Blatt 104 Information an Buchhaltungsabteilung 40 über Zustellung des Bescheides an
den Sachwalter

Blatt 105 - 108 Beschwerde

Blatt 109 Meldeauskunft aus dem Zentralen Melderegister Roman So***** (vermeintlicher
Lenker)

Blatt 110 E-Mail an MA 6 - BA 40 (Info über Aussetzungsantrag)

Blatt 111 - 113 Aussetzungsbescheid der Buchhaltungsabteilung 40

Blatt 114 -116 Meldeauskunft aus dem Zentralen Melderegister sowie Abfrage beim

Hauptverband für Roman So***** (vermeintlicher Lenker)

Blatt 117 - 118 Auszug aus BFG-Erkenntnis betreffend Parteiengehör

Blatt 119 - 120 Meldeauskunft aus dem Zentralen Melderegister sowie Abfrage beim
Hauptverband für Roman So***** (vermeintlicher Lenker)

Blatt 121 -125 Beschwerdevorentscheidung + RSb-Rückschein

Blatt 126- 134 Vorlageantrag (2-fache Ausführung)

Blatt 135 E-Mail an MA 6 - BA 40 (Info über Vorlageantrag)

Blatt 136 Meldeauskunft aus dem Zentralen Melderegister Roman So***** (vermeintlicher
Lenker)

Aus dem Verwaltungsakt ergibt sich:

Verwaltungsstrafverfahren

Aktenkundig sind zahlreiche Anzeigen von Parkraumüberwachungsorganen betreffend
Verwaltungsübertretungen nach § 4 Abs. 2 Wiener Parkometergesetz 2006 i. V. m. § 5
Abs. 2 Wiener Parkometerabgabeverordnung betreffend einen PKW Hyundai rot mit dem
polizeilichen Kennzeichen W 7*****D in Wien 20., Wexstraße 15 und Wien 20., Wexstraße
nahe 22 bzw. zwischen 20 und 22. Diesen Anzeigen sind teilweise Fotos beigefügt, die
das Fahrzeug mit an der Windschutzscheibe hinterlassenen Anzeigeverständigungen
zeigt; z. T. wurden auch die Kilometerstände (46629, 146629 oder 246629, die letzten fünf
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Ziffern jeweils ident) vermerkt und angeführt, dass der Standort nicht verändert worden
sei. Das Fahrzeug weise ein "Parkpickerl" ("pp") für den 3. Bezirk (06/16) auf.

Die belangte Behörde ermittelte, dass im KFZ-Zentralregister des Bundesministerium für
Inneres als Halter des Hyundai Lantra Wagon 1,5 mit dem Kennzeichen W-7*****D Arthur
S*****, ****Adresse_Wien_3***** (Bf) aufscheine. Das im Jahr 2000 erstzugelassene
Fahrzeug sei vom Bf am 7. 4. 2015 angemeldet und am 8. 9. 2016 abgemeldet worden.

In weiterer Folge wurden in 58 Fällen die Verwaltungsstrafverfahren eingestellt bzw. wurde
kein Verfahren eingeleitet. Für das vorangegangene Jahr 2015 sind sechs einschlägige
Vorstrafen aktenkundig.

Hierzu teilte die Verwaltungsstrafbehörde am 4. 11. 2016 der Abgabenbehörde mit,
dass von der Fortführung der Strafverfahren abgesehen und Einstellungen verfügt
worden seien, da gemäß § 45 Abs. 1 Z 2 VStG 1991 der Beschuldigte die ihm zur Last
gelegten Verwaltungsübertretungen nicht begangen hat bzw. Umstände vorliegen, die die
Strafbarkeit aufheben oder ausschließen.

Mit Beschluss des BG Fünfhaus vom 20.4.2016 wurde der bisherige Verfahrenssachwalter
des Zulassungsbesitzers seines Amtes enthoben und wurde [der nunmehrige Sachwalter]
zum neuen Verfahrenssachwalter bestellt.

Laut Auskunft des Verfahrenssachwalters liegt eine missbräuchliche Verwendung des
verfahrensgegenständlichen Fahrzeuges vor, da Herr S***** auf Grund seiner körperlichen
Beeinträchtigung (stationärer Aufenthalt im Otto Wagner Spital seit 1.4.2016) schon über
einen längeren Zeitraum nicht mehr in der Lage war ein Fahrzeug zu lenken.

Der Verbleib des Fahrzeugschlüssels und der Fahrzeugpapiere konnte nicht eruiert
werden und wurde diesbezüglich Verlustanzeige bei der LPD Wien erstattet.

Das verfahrensgegenständliche Fahrzeug wurde am 1.9.2016 von einem befugten
Abschleppdienst aus der Kurzparkzone entfernt und am 8.9.2016 abgemeldet.

Da kein Lenker ausgeforscht werden konnte und weitergehende Ermittlungen nicht
zielführend wären, waren die Verfahren zur Einstellung zu bringen.

Im Verwaltungsstrafverfahren teilte der Sachwalter am 24. 5. 2016 der
Verwaltungsstrafbehörde mit, dass der Bf "aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung
durch mehrere Schlaganfälle und eine Serie von Gehirnblutungen im Pflegeheim liegt. Das
Kraftfahrzeug kann daher nicht von ihm gelenkt werden. Es liegt vielmehr ein Missbrauch
des Kraftfahrzeuges vor."

Laut einem diesem Schreiben beigefügten Beschluss des Bezirksgerichts Fünfhaus vom
27. 4. 2016 wurde der am 20. 4. 2016 zum Verfahrenssachwalter gemäß § 119 AußStrG
und einstweiligen Sachwalter gemäß § 120 AußStrG bestellte Reinhard S***** seines
Amtes enthoben und der einschreitende Rechtsanwalt zum neuen Verfahrenssachwalter
und einstweiligen Sachwalter bestellt. Begründend führte das Pflegschaftsgericht aus,
der Vater des bisherigen einstweiligen Sachwalters habe am 26. 4. 2016 glaubhaft und
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schlüssig massive Bedenken gegen die Eignung des bisherigen einstweiligen Sachwalters
insbesondere hinsichtlich dessen Zuverlässigkeit und Uneigennützigkeit aufgezeigt.

Mit Schreiben vom 9. 6. 2016 wiederholte der Sachwalter seine Angaben im Schreiben
vom 24. 5. 2016 und erklärte, dass laut Familie des Kuranden das Kraftfahrzeug Roman
So***** und Helene Sch***** übergeben worden sei und von diesen verwendet werde.
Mit E-Mail vom selben Tag wurden ergänzend die Adressen der beiden Lenker und die
Geschäftszahlen der Verwaltungsstrafverfahren bekannt gegeben.

Helene Sch***** gab am 22. 6. 2016 im Verwaltungsstrafverfahren niederschriftlich an:

Herr So***** und ich sind langjährige Freunde des ZUL. Das Fahrzeug war aber weder
Herrn So***** noch mir überlassen. Ich selbst bin nicht im Besitz eines Führerscheines.
Das Fahrzeug wurde ausschließlich von Herrn Arthur S***** gelenkt. Er hatte zusätzl ich
zeitweise eine Tätigkeit als Paketzusteller. Daher erhielt er auch mehrere Anzeigen bzw.
OM an den verschiedenen Tatörtlichkeiten.

Bezüglich der mir zugestellten Lenkerauskünfte gebe ich folgendes an:

Am 25.2.2016 war Herr S***** bei mir zu Besuch. Auch Herr So***** war anwesend    .
An diesem Tag gab Herr S***** an, dass er bemerkte das der Auspuff des     Fahrzeuges
defekt war (Fahrzeug war abgestellt in Wien 20, Leipziger Straße) und     vereinbarte
mit Herrn So***** diesen Schaden gemeinsam zu beheben wollen. Als     Herr So*****
am 27 .2.2016 Herrn S***** aus seiner Wohnung abholen wollte     nahm dieser das
Telefongespräch nicht an und ersuchte mich Herr So*****, dass     ich es nochmal
versuchen möge, da er sich Sorgen um den Gesundheitszustand des     Herrn S*****'s
machte. Da Herr S***** im Zuge meines Telefongespräches sich     nicht mehr artikulieren
konnte, forderte ich Herrn So***** tel. auf, unverzüglich die     Rettung zu verständigen.
Sowohl die Rettung, als auch Herr So***** trafen relativ     gleichzeitig bei Herrn S***** ein
und wurde dieser unverzüglich ins SMZ Ost gebracht.

Seit dieser Zeit war ich der Meinung, dass das Fahrzeug immer noch an der o.a.
Örtlichkeit     verblieben ist. Wenn ich mit meinem Hund „gassi" gehe, sehe ich das
Fahrzeug     noch immer in der Wexstraße stehen. In der Zwischenzeit sind mehrere
Anzeigen     am Fahrzeug angebracht. Meiner Meinung nach ist keine Veränderung des    
Standortes des Fahrzeuges erfolgt.

Mit Sicherheit kann ich aber sagen, dass Herr So***** keinen Fahrzeugschlüssel     besitzt
und daher auch nicht in der Lage ist das Fahrzeug zu entfernen bzw. zu bewegen.

Wer tatsächlich im Besitz der Fahrzeugschlüssel ist, kann ich nicht angeben, da in     der
Familie des ZUL gröbere Uneinigkeiten herrschen.

Der Gesundheitszustand des Herrn Arthur S***** ist im Moment so, dass er eine    
24 Stunden Pflege benötigen würde und er daher noch immer in Spitalspflege    
(Baumgartner Höhe) verweilt.

Um weitere Hinweise zu erhalten gebe ich der Behörde die Telefonnummer von     Herrn
So***** an, sodass sich diese mit ihm in Verbindung setzen kann: ...
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Weitere Angaben kann ich nicht machen.

Rolf S***** gab am 24. 8. 2016 im Verwaltungsstrafverfahren niederschriftlich an:

Mein Bruder, Herr Arthur S*****, wurde am 27.2.2016 aufgrund eines Schlaganfalles ins
Krankenhaus eingeliefert und ist seitdem in Pflege . Im Spital wurde festgestellt, dass mein
Bruder bereits im November die ersten Blutungen im Kopf hatte.

Das Fahrzeug wurde zu keiner Zeit von einem Familienmitglied unserer Seite gelenkt oder
abgestellt und ist der Autoschlüssel auch nicht in unserem Besitz. Ich habe meinen Bruder
täglich im Spital besucht und war dieser erst nach ca. 4 Wochen ansprechbar.

Mein Bruder teilte mir sodann mit, dass Herr So*****, wohnhaft in 1200 Wien, Adresse
[nähere_Bezeichnung], oftmals mit dem gegenständlichen Fahrzeug gefahren ist und
dieses auch an seiner Wohnadresse abgestellt wurde. Ich gehe somit davon aus, dass
Herr So***** auch im Besitz des Autoschlüssels ist und die Strafen verursacht hat.
Anmerken möchte ich noch, dass ich mehrmals versucht habe mit dem Sachwalter ...
in Kontakt zu treten, jedoch keine Rückmeldung seinerseits erfolgte. Als Beweis meiner
Angaben lege ich ein von mir angefertigtes Schreiben über den Sachverhalt sowie die von
mir gelegte Anzeige in Kopie gegen Herrn So***** und Frau Sch***** bei.

Reinhard Kurt S***** gab am 30. 8. 2016 im Verwaltungsstrafverfahren niederschriftlich an:

Da ich der ehemalige Sachwalter von Herrn S***** Arthur bin, bin ich zur Verschwiegenheit
verpflichtet. Ich werde aber versuchen, den Sachwalter von Herrn S***** Arthur zu
erreichen und Ihnen erneut ersuchen, das Fahrzeug abzumelden.

Mit Scheiben vom 5. 9. 2016 gab der einschreitende Sachwalter der
Verwaltungsstrafbehörde bekannt, dass das Kraftfahrzeug am 1. 9. 2016 durch einen
befugten Abschleppdienst abgeholt und in weiterer Folge abgemeldet worden sei.

Zahlungsaufforderung

Mit Schreiben vom 14. 9. 2016 an den Bf zu Handen seines Sachwalters wurde dieser von
der belangten Behörde unter näherer Darstellung der Abstellorte, Abstellzeiten und der
Parkometerabgaben aufgefordert, Parkometerabgabe von insgesamt 1.952,00 Euro zu
bezahlen.

Begründend wurde ausgeführt:

Begründung:

Das genannte Fahrzeug war in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone abgestellt, ohne
dass für die Entrichtung der Parkometerabgabe (mit gültigen Parkscheinen) gesorgt war,
weshalb die Abgabe amtlich festzusetzen war.
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Für jede halbe Stunde Abstellzeit ist der in der oben genannten Verordnung festgesetzte
Tarif zu entrichten, wobei für angefangene halbe Stunden der volle Abgabenbetrag zu
entrichten ist.

Zur Entrichtung der Abgabe sind der Lenker, der Besitzer und der Zulassungsbesitzer zur
ungeteilten Hand verpflichtet.

Die Vorschreibung der Abgabe hat durch formlose Zahlungsaufforderung zu erfolgen.

Die Vorschreibung der Parkometerabgabe ist keine (weitere) Verwaltungsstrafe, sondern
die Nachverrechnung der Parkometerabgabe (Parkgebühr), die für den Zeitraum zu
entrichten gewesen wäre, in dem das gegenständliche Kraftfahrzeug in der bzw. den
genannten gebührenpflichtigen Kurzparkzone(n) ohne gültigen Parkschein abgestellt
war. Für die Entstehung der Abgabepflicht muss kein Verschulden des Abgabepflichtigen
vorliegen.

Die Einforderung der entgangenen Abgabe hat unabhängig von einer Bestrafung
zu erfolgen bzw. stellt eine bereits erfolgte Bestrafung kein Hindernis für die
Nachverrechnung der Abgabe dar, die für die Abstellung(en) des Fahrzeuges (mittels
Parkscheinen) zu entrichten gewesen wäre. Das bedeutet, dass die Abgabe zusätzlich
zu verhängten bzw. bereits bezahlten Strafbeträgen (z.B. Organstrafverfügung,
Anonymverfügung oder Strafverfügung) zu entrichten ist.

Rechtsmittelbelehrung:

Es besteht die Möglichkeit, die Abgabepflicht bei der im Briefkopf angeführten Behörde
(schriftlich) zu bestreiten. In diesem Fall hat die Behörde darüber mit Bescheid zu
entscheiden.

Wird die Abgabepflicht nicht bestritten und die oben genannte Zahlungsfrist nicht
eingehalten, wird nach deren Ablauf die zwangsweise Einbringung des aushaftenden
Betrages veranlasst, wodurch weitere Kosten (z.B. Säumniszuschläge, Gerichtsgebühren)
entstehen.

Für die Bezahlung steht Ihnen unter anderem das Bezahlservice der Stadt Wien über 
www.wien.gv.av/bezahlen zur Verfügung. Nach Eingabe der Zahlungsreferenz - ersichtlich
auf dem Schreiben unter der Geschäftszahl oder im Absatz Zahlungsfrist - erhalten
Sie eine Übersicht des zu zahlenden Betrages. Anschließend können Sie aus den
angebotenen Zahlungsarten wählen.

Die Zahlungsaufforderung wurde am 19. 9. 2016 zugestellt.

Bestreitung

Mit E-Mail des Sachwalters vom 21. 9. 2016 wurde die Zahlungsaufforderung unter
Hinweis auf die Verwaltungsstrafverfahren (MA 67) bestritten.
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Abgabenbescheid

Mit dem angefochtenen Bescheid vom 24. 3. 2017, zugestellt am 28. 3. 2017, schrieb die
belangte Behörde dem Bf Parkometerabgabe i. H. v. 2.920,00 Euro vor:

Bescheid

Herrn Arthur S***** wird für das Abstellen des mehrspurigen Kraftfahrzeuges mit dem
behördlichen Kennzeichen W-7*****D in dem unten angeführten Zeitraum in der unten
genannten gebührenpflichtigen Kurzparkzone Parkometerabgabe in der Höhe von EUR
2.920,00 vorgeschrieben. Die Abgabe war bereits fällig.

Abstellzeltraum und -ort:

vom 15. März 2016, 16:23 Uhr bis 17. März 2016, 09:12 Uhr

in Wien 20, Wexstraße 15

(Gültigkeit der Kurzparkzone: Mo-Fr (w) 09:00-22:00)

Abstellzeltraum und -ort:

vom 23. März 2016, 11 :32 Uhr bis 31 . August 2016, 22:00 Uhr

in Wien 20, Wexstraße zwischen 20 und 22

(Gültigkeit der Kurzparkzone: Mo-Fr (w) 09:00-22:00)

Rechtsgrundlage:

§ 203 Bundesabgabenordnung-BAO, BGBI. Nr. 194/1961, idgF

§ 5 Abs. 2 Parkometerabgabeverordnung des Wr. Gemeinderates. ABI. Nr. 51/2005, idgF

§ 1 Abs. 4 und 5 Parkometergesetz 2006, LGBI. für Wien Nr. 9/2006, idgF

§ 2 Parkometerabgabeverordnung des Wr. Gemeinderates, ABI. Nr. 51/2005, idF ABI. Nr.
29/2013

§ 2 Parkometerabgabeverordnung des Wr. Gemeinderates, ABI. Nr. 51/2005, idF ABI. Nr.
29/2016

Berechnung des zu entrichtenden Betrages:

Datum / Von (Uhrzeit) / Bis (Uhrzeit) / Dauer (Std.) / Betrag

Di, 15. Mär. 2016 16:15 22:00 06:00 EUR ****12, 00

Mi, 16. Mär. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26, 00

Do, 17. Mär. 2016 09:00 09:30 00:30 EUR *****1,00

Mi, 23. Mär. 2016 11:30 22:00 10:30 EUR ****21,00

Do, 24. Mär. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00
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Fr, 25. Mär. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 29. Mär. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mi, 30. Mär. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Do, 31. Mär. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 01. Apr. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mo, 04. Apr. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 05. Apr. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mi, 06. Apr. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Do, 07. Apr. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 08. Apr. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mo, 11. Apr. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 12. Apr. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mi, 13. Apr. 2016 09:00 22 :00 13:00 EUR ****26,00

Do, 14. Apr. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 15. Apr. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mo, 18. Apr. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 19. Apr. 2016 09:00 22:00 13: 00 EUR ****26,00

Mi , 20. Apr. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Do, 21. Apr. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 22. Apr. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mo, 25. Apr. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 26. Apr. 2016 09:00 22:00 13 :00 EUR ****26,00

Mi, 27. Apr. 2016 09:00 22:00 13: 00 EUR ****26,00

Do, 28. Apr. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 29. Apr. 2016 09:00 22:00 13: 00 EUR ****26,00

Mo, 02. Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 03. Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mi, 04 . Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 06. Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mo, 09. Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di , 10. Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mi , 11. Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00
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Do, 12. Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 13. Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 17. Mai. 2016 09:00 22:00 13: 00 EUR ****26,00

Mi, 18. Mai. 2016 09:00 22:00 13: 00 EUR ****26,00

Do, 19. Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 20. Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mo, 23. Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 24. Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mi, 25. Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 27. Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mo, 30. Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 31. Mai. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mi, 01. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Do, 02. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 03. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mo, 06. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 07. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mi, 08. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Do, 09. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 10. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mo, 13. Jun. 2016 09:00 22 :00 13:00 EUR ****26,00

Di, 14. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mi, 15. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Do, 16. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 17. Jun. 2016 09:00 22:00 13 :00 EUR ****26,00

Mo, 20. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 21. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mi, 22. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Do, 23. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 24. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mo, 27. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 28. Jun. 2016 09:00 22:00 13: 00 EUR ****26,00
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Mi, 29. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26, 00

Do, 30. Jun. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 01. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mo, 04. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 05. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26, 00

Mi, 06. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Do, 07. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 08. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mo, 11. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 12. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mi, 13. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Do , 14. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 15. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mo, 18. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 19. Jul. 2016 09:00 22:00 13: 00 EUR ****26,00

Mi, 20. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Do, 21. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 22 . Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mo, 25. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di , 26. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mi , 27. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Do, 28. Jul. 2016 09:00 22:00 13 : 00 EUR ****26,00

Fr, 29. Jul. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mo, 01. Aug. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 02. Aug. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mi, 03. Aug. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Do , 04. Aug. 2016 09:00 22:00 13: 00 EUR ****26,00

Fr, 05 . Aug. 2016 09:00 22:00 13: 00 EUR ****26,00

Mo, 08. Aug. 2016 09:00 22:00 13: 00 EUR ****26,00

Di , 09. Aug. 2016 09:00 22:00 13: 00 EUR ****26,00

Mi, 10 . Aug. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Do, 11. Aug. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00
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Fr, 12. Aug. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26, 00

Di, 16. Aug. 2016 09:00 22 :00 13:00 EUR ****26,00

Mi, 17. Aug. 2016 09:00 22 : 00 13: 00 EUR ****26,00

Do, 18. Aug. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 19. Aug. 2016 09:00 22 :00 13: 00 EUR ****26,00

Mo, 22. Aug. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 23. Aug. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mi, 24. Aug. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Do, 25. Aug. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Fr, 26. Aug. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mo, 29. Aug. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Di, 30. Aug. 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Mi , 31. Aug . 2016 09:00 22:00 13:00 EUR ****26,00

Summe: 1460:00 EUR **2920,00

Zahlungsfrist:

Der vorgeschriebene, bereits fällige Abgabenbetrag ist innerhalb eines Monats nach
Zustellung dieses Schreibens an die Maglstratsabtellung 6 - Buchhaltungsabteilung 40
auf das Konto der UniCredit Bank Austria AG, IBAN: AT16 1200 0006 9621 2729, BIC:
BKAUA TWW einzuzahlen, da sonst die zwangsweise Einhebung veranlasst werden
müsste. Bitte anlässlich der Zahlung unbedingt die Zahlungsreferenz 000068*****49
angeben.

Begründung:

§ 1 Parkometerabgabeverordnung zufolge ist für das Abstellen von mehrspurigen
Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen (§ 25 StVO 1960) eine Abgabe zu entrichten. Gemäß
§ 5 Abs. 2 der Parkometerabgabeverordnung des Wiener Gemeinderates, ABl. für Wien
Nr. 51/2005, in der jeweils gültigen Fassung, ist für jedes mehrspurige Fahrzeug, das
in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone abgestellt wird, bei Beginn des Abstellens
eine Abgabe zu entrichten. Zur Entrichtung der Abgabe sind der Lenker, der Besitzer
und der Zulassungsbesitzer zur ungeteilten Hand verpflichtet. Die Abgabe beträgt
gemäß § 2 dieser Verordnung für jede halbe Stunde Abstellzeit EUR 1,-, wobei für
angefangene halbe Stunden der volle Abgabebetrag zu entrichten ist. Die Abgabe ist mit
der ordnungsgemäßen Entwertung des Parkscheines (der Parkscheine) entrichtet.

Die o.a. Kurzparkzonen waren in den jeweiligen Vorschreibungszeiträumen verordnet und
ordnungsgemäß durch Aufstellung der betreffenden Straßenverkehrszeichen gem. § 52 lit.
a Z.  13d und 13e der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO) kundgemacht.
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Im vorliegenden Fall geht aus Organstrafverfügungen bzw. Anzeigen von
Parkraumüberwachungsorganen hervor, dass das in Rede stehende Fahrzeug in den
genannten Zeiträumen in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone abgestellt und weder
mit gültig entwerteten Parkscheinen gekennzeichnet war, noch elektronische Parkscheine
aktiviert waren, weshalb die Abgabe amtlich festzusetzen war.

Sie, Herr Arthur S*****, waren zum Zeitpunkt der Entstehung der Abgabenschuld
Zulassungsbesitzer des oben genannten Fahrzeuges. Es wurde Ihnen daher gemäß § 1
Abs. 3 Parkometergesetz 2006 die formlose Zahlungsaufforderung vom 14. September
2016 übermittelt.

Mit E-Mail vom 21 . September 2016 gab Ihr Sachwalter, ..., im Wesentlichen an,
dass die bei der Magistratsabteilung 67 anhängigen Verfahren abgeschlossen werden
würden, ohne dass eine Zahlungsverpflichtung entstünde und beantragte daher die
Zahlungsaufforderung "aufzuheben".

Dies war als Bestreitung der Abgabepflicht betreffend die gegenständliche
Zahlungsaufforderung zu werten.

Hierzu wird Folgendes festgestellt:

Laut Kfz-Zentralregister des Bundesministeriums für Inneres wurde das gegenständliche
Kraftfahrzeug am 07. April 2015 auf Sie zugelassen und erst am 08. September 2016
erfolgte die Abmeldung.

Unbestritten ist, dass es sich bei den im Spruch bezeichneten Abstellorten um jeweils
eine gebührenpflichtige Kurzparkzone handelt. Ebenso unbestritten ist, dass es
sich bei dem im Spruch bezeichneten Fahrzeug um ein mehrspuriges Kraftfahrzeug
handelt, dessen Zulassungsbesitzer - nach obigen Ausführungen - im gegenständlichen
Zeitraum Sie waren. Auch der Abstellzeitraum wird nicht in Abrede gestellt, jedoch die
Lenkereigenschaft bestritten.

Im gegenständlichen Fall wird kein Verwaltungsstrafverfahren wegen Übertretung
der Parkometerabgabeverordnung, sondern auf Grund der Verwirklichung eines
Abgabentatbestandes ein Abgabenbemessungsverfahren geführt. Es ist somit nicht
das Verwaltungsstrafgesetz, sondern die Bundesabgabenordnung anzuwenden. Im
Abgabenverfahren ist - anders als im Verwaltungsstrafverfahren - das Verschulden des
Abgabepflichtigen nicht relevant. Es bildet keine Voraussetzung zur Entstehung des
Abgabenanspruches.

Nach § 4 Abs. 1 Bundesabgabenordnung entsteht der Abgabenanspruch, sobald der
Tatbestand verwirklicht ist, an den die Abgabenvorschrift die Abgabepflicht knüpft. Die
Parkometerabgabe ist dann zu entrichten, wenn ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in der
Kurzparkzone abgestellt wird. Die Abstellorte befanden sich während der jeweiligen
Vorschreibungszeiträume innerhalb ordnungsgemäß kundgemachter Kurzparkzonen.

Gemäß § 5 Abs. 2 der Parkometerabgabeverordnung des Wiener Gemeinderates entsteht
die Abgabepflicht bereits bei Beginn des Abstellens. Da der Tatbestand - Abstellung eines



Seite 14 von 51

mehrspurigen Fahrzeuges in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone - verwirklicht wurde,
besteht der Abgabenanspruch für die gesamte Dauer der Abstellungen.

Da § 5 Abs. 2 der Parkometerabgabeverordnung in Verbindung mit § 4 Abs.
1  Bundesabgabenordnung einzig das Abstellen des Kraftfahrzeuges in einer
gebührenpflichtigen Kurzparkzone als Kriterium für das Entstehen der Abgabeschuld
normiert, kann auf die von Ihnen geschilderten subjektiven Umstände (gesundheitlicher
Zustand/Verschulden) nicht Bedacht genommen werden, zumal der Behörde im Zuge der
Abgabenvorschreibung ein Ermessensspielraum gesetzlich nicht eingeräumt wurde.

Gemäß § 5 Abs. 2 der Parkometerabgabeverordnung des Wiener Gemeinderates,
ABI. für Wien Nr. 51/2005, in der geltenden Fassung, sind zur Entrichtung der Abgabe
der Lenker, der Besitzer und der Zulassungsbesitzer zur ungeteilten Hand verpflichtet.
Demnach sind der Lenker, der Besitzer und der Zulassungsbesitzer Gesamtschuldner der
Parkometerabgabe. Die Inanspruchnahme von Gesamtschuldnern liegt im Abgabenrecht
im Ermessen des Abgabengläubigers.

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist primär der Lenker des Fahrzeuges
zur Gebührenentrichtung heranzuziehen. Dieser ist nicht nur näher dem Tatgeschehen,
sondern kann den maßgebenden Sachverhalt auch noch beeinflussen, indem er eben
ordnungsgemäß die Parkgebühr entrichtet. Demnach gehe der Gesetzgeber davon aus,
dass zunächst der Lenker eines Fahrzeuges die Parkgebühr zu entrichten hat ([VwGH 22.
März 1999, 98/17/0160]).

Im Zuge mehrerer Verwaltungsstrafverfahren wurde von Ihrem Sachwalter, ... bekannt
gegeben, dass das Fahrzeug von Herrn Roman So*****. geb. ..., bzw. von Frau Helene
Sch*****, geb. ..., verwendet worden sei.

Frau Sch***** teilte in einer diesbezüglichen Einvernahme bei der Magistratsabteilung
67 mit, dass Herr So***** und sie zwar langjährige Freunde von Ihnen wären, das
Fahrzeug aber weder ihr noch Herrn So***** überlassen gewesen sei. Das Fahrzeug
sei ausschließlich von Ihnen gelenkt worden. Darüber hinaus gab sie an, gar keinen
Führerschein zu besitzen.

Ihr Bruder, Herr Rolf S***** teilte in einer Einvernahme bei der Magistratsabteilung 67 mit,
dass das Fahrzeug zu keiner Zeit von einem Familienmitglied seiner Seite gelenkt oder
abgestellt worden sei und der Autoschlüssel auch nicht im Besitz der Familie gewesen
wäre. Er teilte weiters mit, dass er davon ausgehe, dass Herr So***** im Besitz des
Autoschlüssels gewesen sei und somit auch die Strafen verursacht hätte, da Herr So*****
oftmals mit dem Fahrzeug gefahren wäre. Dies hätten Sie ihm erzählt, als Sie nach 4
Wochen im Krankenhaus auf Grund Ihres Schlaganfalles wieder ansprechbar gewesen
waren.

Auf Grund der obigen Ausführungen wurde weder von Ihnen noch Ihrem Vertreter
eine konkrete Person als verantwortlicher Lenker genannt und konnte auch von der
Verwaltungsstrafbehörde nach den durchgeführten Einvernahmen und Ermittlungen
kein(e) Lenker(in) ausgeforscht werden.
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Daher kann auch der Lenker bzw. die Lenkerin nicht zur Entrichtung der (Parkgebühr)
herangezogen werden.

Da die Abgabe dem/der (unbekannten) Lenker(in) nicht vorgeschrieben werden kann, ist
die Abgabenforderung bei dem/der Lenker(in) als uneinbringlich zu qualifizieren.

Die Uneinbringlichkeit bei anderen Gesamtschuldnern spielt bei Ausübung des der
Behörde obliegenden Ermessens insofern eine Rolle, als in einem solchen Fall ein
Ermessensspielraum der Behörde nicht mehr vorliegt. Die Behörde ist daher gehalten, die
Abgabe von demjenigen Gesamtschuldner einzufordern, bei dem die Uneinbringlichkeit
nicht gegeben ist (vgl. [VwGH 23. Juni 1983, 16/3023/80; VwGH 27. Oktober 1983,
82/1610163; VwGH 21 . Februar 1985, 84/16/0027]).

Die Parkometerabgabe ist daher Ihnen als Zulassungsbesitzer des Fahrzeuges
spruchgemäß vorzuschreiben.

Ihre Inanspruchnahme als Gesamtschuldner der im § 5 Abs. 2 der
Parkometerabgabeverordnung angeführten, grundsätzlich gleichrangigen
Gesamtschuldner ist die einzige Möglichkeit für die Abgabenbehörde, ihrer
Abgabenforderung nicht verlustig zu gehen.

Im Vorschreibungszeitraum 23. März 2016 - 31 . August 2016 wurden insgesamt 76
Beanstandungen durch Parkraumüberwachungsorgane der Stadt Wien festgestellt.
Darüber hinaus wurde der Kilometerstand, welcher unverändert blieb, in insgesamt 9
Anzeigen festgehalten. davon einmal bereits am 31 . März 2016 und letztmalig am 31.
August 2016.

Aus diesen Gründen sieht es die Bescheid erlassende Behörde in freier Beweiswürdigung
als erwiesen an, dass Ihr Fahrzeug in dem im Spruch genannten Zeitraum (23. März 2016
- 31. August 2016 - die Entfernung des Fahrzeuges erfolgte laut eigenen Angaben am 1.
September 2016) ohne Unterbrechung in der gebührenpflichtigen Kurzparkzone abgestellt
war und war die Abgabe daher spruchgemäß vorzuschreiben.

Das bei der Magistratsabteilung 67 erstattete Vorbringen der mangelnden
Geschäftsfähigkeit in dem maßgeblichen Zeitraum, ist nicht geeignet, zum Erfolg zu
verhelfen. Weder würde durch das Fehlen der Geschäftsfähigkeit das Entstehen des
Abgabenanspruches verhindert, noch könnte ein entstandener Abgabenanspruch beseitigt
werden, da die Vorschreibung der Parkometerabgabe allein auf Grund der Verwirklichung
des Abgabentatbestandes erfolgt. Ob die dadurch abgabepflichtig gewordene Person
geschäftsfähig war bzw. ist, ist dabei irrelevant.

Die Vorschreibung der Parkometerabgabe ist keine Verwaltungsstrafe, sondern
die Nachverrechnung der Parkometerabgabe, die für die Zeiträume zu entrichten
gewesen wäre, in denen das gegenständliche Kraftfahrzeug in der genannten
gebührenpflichtigen Kurzparkzone ohne gültigen Parkschein abgestellt war, und
erfolgt verschuldensunabhängig. Beim Verwaltungsstrafverfahren einerseits und
beim Abgabenverfahren andererseits handelt es sich um zwei völlig unterschiedliche
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und voneinander getrennte Verfahren. Aus diesem Grund ist die Parkometerabgabe
unabhängig davon zu entrichten, ob eine Verwaltungsübertretung begangen, ein
Verwaltungsstrafverfahren eingestellt oder eine Geldstrafe verhängt wurde.

Die Höhe des zu bemessenden Abgabenbetrages liegt nicht im Ermessen der
Abgabenbehörde, sondern errechnet sich aus der Abstellzeit in Verbindung mit dem Tarif
EUR 1,- pro halbe Stunde Abstellzeit.

Im Zusammenhang mit der Begleichung der Abgabenschuld wird auf die Möglichkeit
einer Ratenvereinbarung hingewiesen. Diesbezüglich wenden Sie sich bitte an die
Magistratsabteilung 6 - Buchhaltungsabteilung 40, Tel.: +43/1/4000/89890; E-Mail: kanzlei-
b40@ma06.wien.gv.at; Fax +43/1 /4000/9989649.

Rechtsmittelbelehrung:

Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde zu erheben.

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich
bei der    im Briefkopf angeführten Behörde einzubringen. Sie hat die Bezeichnung des
Bescheides, gegen    den sie sich richtet, die Erklärung, in welchen Punkten der Bescheid
angefochten wird, die    Erklärung, welche Änderungen beantragt werden und eine
Begründung zu enthalten.

Die Beschwerde kann in jeder technisch möglichen Form übermittelt werden. Bitte
beachten Sie,    dass die Absenderin bzw. der Absender die mit jeder Übermittlungsart
verbundenen Risiken (z.B.    Übertragungsverlust. Verlust des Schriftstückes) trägt.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

Beschwerde

Mit E-Mail vom 28. 4. 2017 erhob der Bf, Anschrift *****Adresse_Wien_13*****, vertreten
durch seinen Sachwalter Beschwerde gegen den Abgabenbescheid und führte unter
anderem aus:

1. Sachverhalt

Am 27.02.2016 wurde der Beschwerdeführer, in der Folge Bf. genannt, an seinem
damaligen Wohnort in ****Adresse_Wien_3*****, von Herrn Roman So***** aufgefunden,
der aufgrund eines vorliegenden Notfalls umgehend die Rettung verständigte. Eine
Nachbarin des Bf., Frau Karin F*****, wohnhaft in 1030 Wien, ..., beobachtete dieses
Geschehen. Das verfahrensgegenständliche Kraftfahrzeug des Bf. mit dem Kennzeichen
W-7*****D befand sich zu diesem Zeitpunkt wie üblich in unmittelbarer Nähe des
Wohnortes des Bf, der über eine Parkkarte für den 3. Bezirk verfügte. Nach der
Einlieferung des Bf. ins Krankenhaus waren weder dort noch an dessen Wohnort dessen
Wohnungsschlüssel, Fahrzeugschlüssel, Bank-Card und das Portemonnaie auffindbar.
Einzig Herr So*****, der früher bereits wegen diverser Vermögensdelikte strafrechtlich
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verurteilt worden war, hatte zu diesem Zeitpunkt Zugang zu diesen Gegenständen. Fest
steht, dass der Genannte im Krankenhaus in der Folge versucht hat, vom Bf. den Pin-
Code für die Bank-Card in Erfahrung zu bringen, was nicht gelang. In der Folge nahm Herr
So***** das Fahrzeug in Besitz und stellte es in einer Parkgarage und danach in 1200
Wien, Wexstraße 15, ab, in unmittelbarer Nähe seines tatsächlichen Aufenthaltsortes. Der
Genannte war somit der Lenker des in Rede stehenden Kraftfahrzeuges.

2. Zulässigkeit und Rechtzeitigkeit

Gemäß Art 130 Abs. 1 Z 1 B-VG erkennen die Verwaltungsgerichte über Beschwerden
gegen Bescheide von Verwaltungsbehörden. Die Beschwerdelegitimation des Bf. ergibt
sich aus der Parteistellung.

Das angerufene Bundesfinanzgericht ist zuständig, weil es sich um eine Rechtssache m
Angelegenheiten der öffentlichen Abgaben iSd Art 131 Abs. 3 B-VG handelt.

Gemäß § 245 Abs 1 BAO beträgt die Beschwerdefrist nach Art 130 Abs. 1 Z 1 B-VG einen
Monat. Der Bescheid wurde am 28.03.2017 zugestellt. Die heute versendete Beschwerde
ist daher fristgerecht erhoben.

3. Beschwerdepunkt

Durch den angefochtenen Bescheid erachtet sich der Bf. in seinem subjektiven Recht auf
Nichtheranziehung zur Entrichtung der Parkometerabgabe verletzt.

Es wäre der Behörde oblegen, durch weitere Erhebungen die Lenkereigenschaft des
Herrn Roman So***** festzustellen und ihm primär die Gebühren vorzuschreiben.

Aus diesem Grund wird der Bescheid seinem gesamten Umfang nach angefochten.
Geltend gemacht werden Rechtswidrigkeit des Inhaltes, Rechtswidrigkeit infolge
Verletzung von Verfahrensvorschriften sowie unzweckmäßige Ermessensausübung.

4. Beschwerdegründe

4.1. Verletzung von Verfahrensvorschriften

Nach § 183 Abs. 4 BAO ist den Parteien vor Erlassung des abschließenden
Sachbescheides Gelegenheit zu geben, von den durchgeführten Beweisen und vom
Ergebnis der Beweisaufnahme Kenntnis zu nehmen und sich dazu zu äußem. Hiebei
ist den Parteien nicht nur das Ergebnis von Beweisaufnahmen (zB der Inhalt einer
Zeugenaussage), sondern auch die Beweisquelle (VwGH 21.12.1989, 87/17/0021), somit
auch die Identität von Auskunftspersonen (VwGH 17.2.1999, 98/14/0105) und Zeugen
(VwGH 18.10.1988,  88/14/0092; 18.10.1999, 93/17/0396) sowie von Sachverständigen
(VwGH 10.6.1991,  90/12/0265, ZfVB 1992/4/1727; 25.4.2002, 98/07/0103, ZfVB
2003/1379) bekannt zu geben. (vgl auch Ritz, BAO, § 115 Rz 15).

Die formlose Zahlungsaufforderung der belangten Behörde vom 14.09.2016 kann
diesem Erfordernis nicht genügen. Der Bf. hatte keine Möglichkeit, zum Ergebnis der
Beweisaufnahme Stellung beziehen.



Seite 18 von 51

Durch diese Vorgehensweise wurde von der belangten Behörde das Recht auf
Parteiengehör verletzt. Dieser Verfahrensmangel ist insofem entscheidungsrelevant,
als die Behörde, wie untenstehend im Rahmen der weiteren Beschwerdegründe näher
ausgeführt wird, bei Einhaltung der Verfahrensvorschriften zu einem anders lautenden
Spruch hätte kommen können.

4.2. Mangelhafte Sachverhaltsfeststellung

Der Behörde wäre es oblegen, weitere Fakten zum Sachverhalt zu sammeln, um sich ein
genaueres Bild von der Sachlage zu machen. Insbesondere geht aus den Akten nicht
hervor, dass Herr Roman So***** vernommen oder zu einer Stellungnahme aufgefordert
worden wäre. Wie obenstehend dargelegt wurde, hatte er als einzige Person Zugang
zu den Fahrzeugschlüsseln des Bf. Ein Abstellen des Fahrzeuges durch den Bf. in
unmittelbarer Nähe des tatsächlichen Aufenthaltsortes von Herm Roman So***** und
dessen Lebenspartnerin, Frau Helene Sch***** in 1200 Wien, Leipziger Straße, wäre für
den Bf. völlig atypisch gewesen.

Herr So***** hat es auch unterlassen, Angehörige des Bf. von dem Notfall und der
Einlieferung ins Krankenhaus zu verständigen. Diese konnten dessen Aufenthalt erst
verspätet durch eine persönliche Vorsprache bei der Polizei in Erfahrung bringen. Herr
So***** hatte das in Rede stehende Fahrzeug häufig in Verwendung, laut Aktenlage bei
der MA 67 wurde dieses im März 2016 an anderen Orten vorschriftswidrig abgestellt.

Es ist Tatsache, dass bei den Parkometerabgaben eine Lücke zwischen dem 17. und 23.
März 2016 ausgewiesen ist. In diesem Zeitraum befand sich der Bf. bereits durchgehend
im Spital beziehungsweise im Pflegeheim, so dass er selbst das Kraftfahrzeug nicht
fahren konnte. Es ist daher nachgewiesen, dass er selbst die Verfügungsmacht über
das Kraftfahrzeug nicht hatte. Entsprechend sind auch die Handlungen des Abstellens
ab 23.03.2016 jedenfalls nicht vom Bf. zu verantworten und ist auch die Aussage von
Frau Helene Sch*****, wonach das Fahrzeug ausschließlich vom Bf. gelenkt worden sei,
widerlegt.

Auch im Zeitraum vor dem 17 .03.2016 war der Bf. bereits im Spital und daher nicht
fahrtauglich.

Beweisaufnahmen hinsichtlich des Lenkers waren von der Behörde, soweit erkennbar,
nicht getroffen worden. Vielmehr scheinen sich deren Annahmen auf den Inhalt der
Verfahren bei der MA 67 zu stützen. Der Umstand, dass Herr So***** (ohne vernommen
worden zu sein) verwaltungsstrafrechtlich nicht belangt wurde, ermöglichen keine
Feststellungen im gegenständlichen Verfahren in Bezug auf seine Lenkereigenschaft.

Dem Bf. gegenüber können daher keine Vorschreibungen geltend gemacht werden. Als
Lenker und lnbetriebnehmer des Kraftfahrzeuges wird ausdrücklich Herr Roman So*****
genannt.

4.3. Unzweckmäßige Ermessensausübung
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Bei der Ermessensübung ist das Wesen und der Zweck von Gesamtschuldverhältnissen
zu beachten, insbesondere werden daher die Intensität der Bindung und Gemeinsamkeit,
die in der Folge zur Gesamtschuld führte, die jeweilige Situation, die das
Gesamtschuldverhältnis auslöste, und die Besonderheiten der Tatbestandsverwirklichung,
ferner das Ausmaß der Verantwortlichkeit der Einzelnen, aber auch das der Vorteile
(Bereicherung), die aus den die Gesamtschuld auslösenden Gemeinsamkeiten oder den
beiderseitigen Rechtsbeziehungen von den Einzelnen geschöpft wurden, von Bedeutung
sein (Ritz, BAO, Rz 8 zu § 6, mit Zitierung Stoll, Steuerschuldverhältnis, 218).

Ermessensentscheidungen sind zu begründen. Die Begründung hat die für die
Ermessensübung maßgebenden Umstände und Erwägungen soweit aufzuzeigen, als dies
für die Nachprüfbarkeit des Ermessensaktes in Richtung auf seine Übereinstimmung mit
dem Sinn des Gesetzes erforderlich ist (vgl. [VwGH 30. April 1993, 91/17/0121]). Dies
dient unter anderem dem Schutz vor Willkür und der rechtsstaatlichen Kontrolle (vgl.
[VwGH 20. Dezember 1989, 89/01/0216]).

Die belangte Behörde hat den Beschwerdeführer mit der Gebührenentrichtung belastet,
ohne auf die dem Parkometergesetz innewohnende Reihenfolge abzustellen. Nacn dem
Wortlaut des Gesetzes wird der Zulassungsbesitzer erst nach dem Lenker und Besitzer
des Fahrzeuges genannt. Die Reihenfolge wurde vom Gesetzgeber bewusst gewählt,
denn primär soll der Lenker des Fahrzeuges zur Gebührenentrichtung herangezogen
werden. Dieser ist nicht nur näher dem Tatgeschehen, sondern kann den maßgebenden
Sachverhalt auch noch beeinflussen, in dem er eben ordnungsgemäß die Parkgebühr
entrichtet. Die Vorgangsweise der belangten Behörde widerspricht der Zielsetzung des
Parkometergesetzes.

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist primär der Lenker des Fahrzeuges
zur Gebührenentrichtung heranzuziehen. ([VwGH 22. März 1999, 98/17/0160])

Selbst für den Fall, dass die Parkometerabgaben gegenüber dem Kuranden als
rechtmäßig bestehend erkannt werden, liegen die Voraussetzungen für einen
Abgabenerlass aus Billigkeitsgrilnden im Rahmen der Ermessensausübung vor.

Zur persönlichen Unbilligkeit

Der Bf. befindet sich zur Pflege und Betreuung in einem Pensionistenwohnheim der
Stadt Wien. Es ist eine Heimhilfe erforderlich, um die täglichen Dienste zu leisten.
Durch die Aufnahme aufgrund der Bewilligung des Fonds Soziales Wien besteht der
Bezug des Kuranden nurmehr aus 20 Prozent seiner Pension, die für die notwendigsten
Anschaffungen benötigt werden. Hinzu kommt, dass noch ein offener Kredit besteht, der
ebenfalls zurückzuzahlen wäre.

Gesamt sind daher keine Geldmittel vorhanden und es besteht beim Bf. eine
Pflegesituation.

Eine persönliche Unbilligkeit ergibt sich aus der wirtschaftlichen Situation des Bf. Sie
besteht bei einem wirtschaftlichen Missverhältnis zwischen der Einhebung der Abgabe
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und den im Bereich des Abgabepflichtigen entstehenden Nachteilen (VwGH 9.12.1992,
91/13/0118; 19.10.20016, 2003/14/0098).

Eine solche Unbilligkeit wird stets dann gegeben sein, wenn die Einhebung die Existenz
des Abgabepflichtigen oder seiner Familie gefährdet (zB VwGH 9.7.1997, 95/13/0243;
30.4.1999, 99/16/0086; 22.9.2000, 95/15/0090, vgl Ritz, BAO § 236 Rz 9-10).

Der Bf. ist vor seiner Erkrankung seinen steuerlichen Verpflichtungen regelmäßig
nachgekommen und hat auch Parkometerabgaben bei Abstellen seines Fahrzeuges
regelmäßig entrichtet. Die Umstände, die zum langfristen Abstellen des Fahrzeuges
geführt haben, können aus Sicht des Bf. als tragisch bezeichnet werden. Er hatte keinerlei
Möglichkeit, Einfluss auf die Verwendung seines Fahrzeuges zu nehmen.

Der Bf. ist daher sowohl erlassbedürftig als auch erlasswürdig.

Die Entfernung des Fahrzeuges gestaltete sich auch schwierig, da vom
Pflegschaftsgericht erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung ein einstweiliger Sachwalter
bestellt wurde und anschließend ein Wechsel hinsichtlich der Sachwalterschaft erfolgte.
Die Feststellung des Sachverhaltes und des Standortes des Kfz konnte erst mit zeitlicher
Verzögerung erfolgen.

Zudem war zuvor die Einholung eines Sachverständigengutachtens erforderlich, um
dessen Wert festzustellen.

Zur sachlichen Unbilligkeit

Das Vorliegen einer sachlichen Unbilligkeit gründet sich darauf, dass es im konkreten Fall
zu einer anormalen Belastungswirkung und, verglichen mit ähnlichen Fällen, zu einem
atypischen Vermögenseingriff kommt. Der im atypischen Vermögenseingriff gelegene
offenbare Widerspruch der Rechtsanwendung zu den vom Gesetzgeber beabsichtigten
Ergebnissen hat seine Wurzel in einem außergewöhnlichen Geschehensablauf, der eine
vom Steuerpflichtigen nach dem gewöhnlichen Lauf nicht zu erwartende Abgabenschuld
ausgelöst hat, die zudem auch ihrer Höhe nach unproportional zum auslösenden
Sachverhalt ist (VwGH 21.1.2009, 2008/17/0138; Ritz, BAO § 236 Rz 11)

5. Aufschiebende Wirkung

Die aufschiebende Wirkung ist zu gewähren, da keine Verzögerungen und auch kein
Nachteil für die Abgabenbehörde zu ersehen ist. Vielmehr ist der wirkliche Sachverhalt
festzustellen und auch konkret richtig zu beurteilen.

6. Anträge

Es werden daher an das Bundesfinanzgericht nachstehende

ANTRÄGE

gestellt:

Das Bundesfinanzgericht möge den angefochtenen Bescheid vollinhaltlich aufheben;

in eventu: die vorgeschriebenen Parkometerabgaben aus Billigkeitsgründen erlassen.
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Des weiteren möge das Bundesfinanzgericht der Beschwerde aus den dargelegten
Gründen aufschiebende Wirkung zuerkennen.

Datenbankabfragen

Die belangte Behörde erhob am 2. 5. 2017, am 22. 8. 2017, am 19. 9. 2017 und am 20.
10. 2017 im Zentralen Melderegister, dass Roman So***** seit Jänner 2014 obdachlos ist
und über eine Kontaktadresse bei der Suchthilfe Wien verfügt. Im Jahr 2005 war Roman
So***** rund ein halbes Jahr lang bei Arthur S***** (als Arthur S****e bezeichnet) in dessen
Wohnung in Wien 3 gemeldet, von Mitte 2003 bis Mitte 2004 bei Helene Sch***** in einer
Wohnung in Wien 10.

Laut Auskünften des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsanstalt
(AJ-WEB) vom 19. 9. 2017 und vom 20. 10. 2017 bestand jeweils keine
Versicherungsmeldung für Roman So*****.

Beschwerdevorentscheidung

Mit Beschwerdevorentscheidung vom 6. 11. 2017, dem Sachwalter zugestellt am 9. 11.
2017, wies die belangte Behörde die Beschwerde als unbegründet ab und führte dazu
unter anderem aus:

Dem Beschwerdeführer wurde als Besitzer und Zulassungsbesitzer des mehrspurigen
Kraftfahrzeuges mit dem behördlichen Kennzeichen W-7*****D mittels Bescheid die
Parkometerabgabe für die Abstellung dieses Fahrzeuges in der gebührenpflichtigen
Kurzparkzone in Wien 20, Wexstraße 15 vom 15.03.2016, 16:23 Uhr bis 17.03.2016,
09:12 Uhr; und in Wien 20, Wexstraße zwischen 20 und 22 vom 23.03.2016, 11:32 Uhr bis
31 .08.2016, 22:00 Uhr vorgeschrieben.

In der fristgerecht eingebrachten Beschwerde vom 28. April 2017 wendete der
rechtsfreundliche Vertreter des Beschwerdeführers im Wesentlichen Folgendes ein:

[es folgt die Wiedergabe von weiten Teilen der oben dargestellten Beschwerde]

Hierzu wird Folgendes festgestellt:

Gemäß § 262 Abs. 1 BAO ist über Bescheidbeschwerden nach Durchführung der etwa
noch erforderlichen Ermittlungen von der Abgabenbehörde, die den angefochtenen
Bescheid erlassen hat, mit als Beschwerdevorentscheidung zu bezeichnendem Bescheid
abzusprechen.

Ist in der Beschwerdevorentscheidung die Bescheidbeschwerde weder als unzulässig
oder als nicht rechtzeitig eingebracht zurückzuweisen (§ 260) noch als zurückgenommen
(§ 85 Abs. 2, § 86a Abs. 1) oder als gegenstandslos (§ 256 Abs. 3, § 261) zu erklären, so
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ist der angefochtene Bescheid gemäß § 263 Abs. 1 BAO nach jeder Richtung abzuändern,
aufzuheben oder die Bescheidbeschwerde als unbegründet abzuweisen.

Zur Kritik des Beschwerdeführers, ein Ermittlungsverfahren sei unterblieben und es ihm
kein Parteiengehör gewährt worden wird Folgendes festgestellt:

Die Ermittlungen des Abgabenverfahrens (z. B. die Verwertung der in den
Verwaltungsstrafverfahren aufgenommen Zeugenaussagen, ergebnislose
Ausforschungsversuche des Lenkers) wurden dem Beschwerdeführer in der Begründung
des angefochtenen Bescheides vorgehalten. Nach ständiger Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes stellen etwa entsprechende Sachverhaltsfeststellungen in
einer Berufungsvorentscheidung (Anm. nunmehr Beschwerdevorentscheidung) einen
Vorhalt dar, der der Partei Gelegenheit zu einem Gegenvorbringen bietet (vgl. zu diesem
Fall der sogenannten Mitwirkungspflicht zuletzt die hg. Erkenntnisse [VwGH 26. Februar
2004,  2004/16/0034, oder VwGH 16. November 2004,  2000/17/0010], mit Hinweis auf
Stoll, BAO, Band 3, 2713). Das gleiche muss für einen gegenüber der Partei anlässlich
der Bestreitung der Abgabenpflicht erlassenen Bemessungsbescheid gelten, der analog
einen Vorhalt wie die Berufungs- bzw. nunmehr Beschwerdevorentscheidung hat. Der
Beweiswürdigung in dem Bescheid kommt insoweit Vorhaltscharakter zu.

Selbst wenn die Abgabenbehörde gegen das in § 183 Abs. 4 BAO normierte
Parteiengehör            verstoßen hätte, wäre dieser Mangel nur dann wesentlich, wenn der
Beschwerdeführer aufgezeigt            hätte, inwieweit die Abgabenbehörde bei Vermeidung
dieses Verfahrensmangels zu einem            anderen Bescheid hätte kommen können.
Das Vorbringen allein, ihm sei vor Bescheiderlassung            keine Möglichkeit zur
Stellungnahme gegeben worden, ohne zu konkretisieren, welches            Vorbringen er
erstattet hätte, reichte nicht aus (VwGH 1.12.1992, 88/14/0115; vgl. auch Erkenntnis          
des Bundesfinanzgerichts [BFG 8. Juli 2014, RV/5100464/2012])

Zur neuerlich vorgebrachten angeblichen Lenkereigenschaft von Herrn Roman So***** ist  
folgendes festzuhalten:

Wie bereits im Bemessungsbescheid ausgeführt, wurde weder vom Beschwerdeführer
noch            seinem Vertreter, weder im Zuge der durch die Magistratsabteilung 67
geführten            Verwaltungsstrafverfahren noch auf Grund der im Bemessungsverfahren
ergangenen formlosen            Zahlungsaufforderung eine konkrete Person als
verantwortlicher Lenker genannt und konnte auch            von der Verwaltungsstrafbehörde
(Magistratsabteilung 67) nach den durchgeführten            Einvernahmen der
bekanntgegebenen Zeugen und Ermittlungen kein(e) tatsächliche(r) Lenker(in)           
ausgeforscht werden. Daher kann auch der Lenker bzw. die Lenkerin nicht zur Entrichtung
der            Parkometerabgabe (Parkgebühr) herangezogen werden.

In den von der Magistratsabteilung 67 durchgeführten Ermittlungsverfahren teilte der
Sachwalter            des Beschwerdeführers, ... mit, dass das gegenständliche Fahrzeug an 
Herrn Roman So***** und Frau Helene Sch***** übergeben worden wäre und von diesen   
verwendet werden würde.
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Darüber hinaus wurde im Zuge dieser Verwaltungsstrafverfahren bekannt, dass der
Verbleib der            Fahrzeugschlüssel und der Fahrzeugpapiere nicht eruiert werden
konnte und daher diesbezüglich            eine Verlustanzeige (Anm. aber offenbar keine
Diebstahlsanzeige gegen Herrn So*****) bei der            LPD Wien erstattet wurde.

Frau Sch***** teilte in einer diesbezüglichen Einvernahme bei der Magistratsabteilung 67
mit, dass            Herr So***** und sie zwar langjährige Freunde des Beschwerdeführers
wären, das Fahrzeug            aber weder ihr noch Herrn So***** überlassen gewesen sei.
Das Fahrzeug sei ausschließlich            vom Beschwerdeführer gelenkt worden. Darüber
hinaus gab sie an, gar keinen Führerschein zu            besitzen.

Der Bruder des Beschwerdeführers, Herr Rolf S***** teilte in einer Einvernahme bei der     
Magistratsabteilung 67 mit, dass das Fahrzeug zu keiner Zeit von einem Familienmitglied
seiner            Seite gelenkt oder abgestellt worden sei und der Autoschlüssel auch nicht im
Besitz der Familie            gewesen sei. Er teilte weiters mit, dass er davon ausgehe, dass
Herr So***** im Besitz des            Autoschlüssels gewesen sei und somit auch die Strafen
verursacht hätte, da Herr So*****            oftmals mit dem Fahrzeug gefahren wäre. Dies
hätten Sie ihm erzählt, als Sie nach 4 Wochen im            Krankenhaus auf Grund Ihres
Schlaganfalles wieder ansprechbar gewesen waren.

Anzumerken ist, dass es sich hierbei lediglich um eine Vermutung handelt.

Die nunmehr vorgebrachte Behauptung, Herr So***** wäre der - einzig mögliche - Lenker
des            Fahrzeuges, steht im Widerspruch zu den früheren Behauptungen des
Beschwerdeführers bzw.            dessen Vertreters.

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes entspricht es der
allgemeinen            Lebenserfahrung, dass die jeweils erste Aussage einer Partei in einem
Verfahren der Wahrheit am            nächsten kommt (vgl. VwGH 25.11 .1992, 91/13/0030),
also jene, dass weder der            Beschwerdeführer noch sein Vertreter Kenntnis von der
wahren Identität des Lenkers hatten.

Der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis [VwGH 2. April 1982, 81/04/0127]
dargelegt, dass die Partei zur Mitwirkung im Verwaltungsverfahren (dies ist gleichermaßen
auf das Abgabenverfahren anzuwenden) verpflichtet ist, wenn die Behörde ohne
Zuhilfenahme dieser Mitwirkung nicht in der Lage ist, den entscheldungswesentlichen
Sachverhalt zu ermitteln.

Die vom Beschwerdeführer aufgestellte - unbewiesene - Behauptung, Herr So*****
hätte als einzige Person Zugang zu den Fahrzeugschlüsseln gehabt, konnte durch das
Ermittlungsverfahren nicht erhärtet werden und hat der Beschwerdeführer sein Vorbringen
auch durch keinerlei Beweismittel glaubhaft gemacht (z. B. Anzeige gegen Herrn So*****
wegen des Verdachts des Diebstahls von Wohnungsschlüssel, Fahrzeugpapiere,
Fahrzeugschlüssel, Bank-Card und des Portemonnaies). Falls der Beschwerdeführer
einen diesbezüglichen konkreten begründeten Verdacht gehabt hätte, wäre eine
diesbezügliche Anzeige bei der Polizei gegen Herrn So***** die logische Konsequenz
gewesen.
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Die jetzige im Zuge der Heranziehung des Besitzers und Zulassungsbesitzers als
Abgabepflichtigen getätigte Behauptung, Herr So***** sei definitiv der Lenker des
Fahrzeuges gewesen, ist daher als unbewiesene Schutzbehauptung zu bewerten, die
lediglich dazu dienen soll, den Beschwerdeführer vor der Abgabenvorschreibung zu
bewahren.

Gemäß § 5 Abs. 2 der Parkometerabgabeverordnung des Wiener Gemeinderates,
ABl. für Wien Nr. 51/2005, in der geltenden Fassung, sind zur Entrichtung der Abgabe
der Lenker, der Besitzer und der Zulassungsbesitzer zur ungeteilten Hand verpflichtet.
Demnach sind der Lenker, der Besitzer und der Zulassungsbesitzer Gesamtschuldner der
Parkometerabgabe.

Die Inanspruchnahme von Gesamtschuldnern liegt im Abgabenrecht im Ermessen des
Abgabengläubigers ([VwGH 17. November 1993, 93/17/0084]). Es liegt im Ermessen
der Behörde, ob sie das Leistungsgebot an einen der Gesamtschuldner und an welchen
Gesamtschuldner oder an mehrere oder an alle Gesamtschuldner richten will ([VwGH 30.
April 1993, 91/17/0190]).

Die Entscheidung über die Geltendmachung einer Abgabenschuld gegenüber einer
von mehreren Parteien bei Vorliegen eines Gesamtschuldverhältnisses stellt eine
Ermessensentscheidung dar. Eine solche Entscheidung ist gemäß § 20 BAO nach
Billigkeit und Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden
Umstände zu treffen. Bei Auslegung des § 20 BAO ist dabei dem Gesetzesbegriff
"Billigkeit" die Bedeutung von Angemessenheit in Bezug auf berechtigte Interessen der
Partei und dem Begriff "Zweckmäßigkeit" das öffentliche Interesse insbesondere an der
Einbringung der Abgaben beizumessen.

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist primär der Lenker des Fahrzeuges
zur Gebührenentrichtung heranzuziehen. Dieser ist nicht nur näher dem Tatgeschehen,
sondern kann den maßgebenden Sachverhalt auch noch beeinflussen, indem er eben
ordnungsgemäß die Parkgebühr entrichtet. Demnach gehe der Gesetzgeber davon aus,
dass zunächst der Lenker eines Fahrzeuges die Parkgebühr zu entrichten hat ([VwGH 22.
März 1999, 98/17/0160].

Auf Grund der obigen Ausführungen (inklusive Verweis auf die Begründung des
angefochtenen Bescheides) konnte kein abgabenpflichtiger Lenker mit der erforderlichen
Sicherheit ermittelt werden, da die von der Verwaltungsstrafbehörde aufgenommenen
Beweise (Zeugenaussagen der vom Beschwerdeführer bzw. dessen Vertreter
genannten Personen) die Vennutungen über eine Lenkereigenschaft des Herrn So*****
nicht bestätigen konnten und somit weder für dessen verwaltungsstrafrechtliche
Verfolgung noch für seine Inanspruchnahme als abgabepflichtigen Lenker im Zuge eines
Bemessungsverfahrens ausreichten, insbesondere da - wie bereits oben ausgeführt - die
Identität des Lenkers für den Beschwerdeführer und dessen Vertreter selbst im Dunkeln
lag.
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In diesem Fall liegt somit ein Ermessensspielraum der Behörde nicht mehr vor, das
heißt, die Abgabe ist von demjenigen Gesamtschuldner einzufordern, bei dem die
Einbringlichkeit gegeben  ist (vgl. [VwGH vom 21.2.1985, 84/16/0027] u.a.) und dabei
handelt es sich um den  Beschwerdeführer.

Das Vorbringen, dass das Fahrzeug während des Spitalsaufenthaltes des
Beschwerdeführers  bewegt worden sei, widerlege die Aussage der Zeugin Sch*****,
wonach das Fahrzeug  ausschließlich vom Beschwerdeführer gelenkt würde, geht
ebenfalls ins Leere. Von der  Abgabenbehörde wurde nämlich niemals behauptet, dass
der Beschwerdeführer das Fahrzeug in  den gegenständlichen Abgabenzeiträumen selbst
gelenkt hätte, sondern lediglich, dass die wahre  Identität des abgabepflichtigen Lenkers
nicht ausgeforscht werden konnte.

Unter diesen Umständen erfolgte die Vorschreibung der Abgabe an den Beschwerdeführer
zu  Recht.

Die mit dem angefochtenen Bescheid Inanspruchnahme des Beschwerdeführers als 
Gesamtschuldner der im § 5 Abs. 2 der Parkometerabgabeverordnung angeführten,
grundsätzlich  gleichrangigen Gesamtschuldner erfolgte daher zu Recht und war die
einzige Möglichkeit für die  Abgabenbehörde, ihrer Abgabenforderung nicht verlustig zu
gehen.

Darüber hinaus wird angemerkt, dass selbst wenn Herr So***** als Lenker nachweislich
in  Betracht käme, die Behörde zu keiner anderen Entscheidung gekommen wäre, da
die Abgabe von  Herrn So***** (derzeit und in absehbarer Zeit) nicht eingefordert werden
könnte. Herr So*****  verfügt laut Zentralmelderegister in Österreich lediglich über eine
"Obdachlosen"-Adresse. Eine  Anfrage beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger
verlief negativ. Es ist daher davon  auszugehen, dass die gegenständliche Forderung bei
Herrn So***** als möglichem Lenker und  somit Gesamtschuldner entweder zur Gänze
uneinbringlich wäre oder - wenn überhaupt - nur  erschwert eingebracht werden könnte.

Die Auswahl der zur Leistung der Abgabenschuld heranzuziehenden Gesamtschuldner,
die  Belastung der Einzelnen mit der Gesamtschuld oder nur einem Teil davon,
die Bestimmung des  Zeitpunktes und der Reihenfolge der Heranziehung der
einzelnen Gesamtschuldner liegt somit im  Ermessen der Behörde. Ermessen
des Abgabengläubigers eines Gesamtschuldverhältnisses  bedeutet das Recht
der Ausnützung jener Gläubigerschritte, die dazu führen, den  Abgabenanspruch
zeitgerecht, sicher, auf einfachstem Weg unter Umgehung von Erschwernissen  und
unter Vermeidung von Gefährdungen hereinzubringen. Liegen Zahlungsschwierigkeiten
eines  Gesamtschuldners vor bzw. kann die Abgabe nur erschwert von einem
Gesamtschuldner  eingebracht werden, rechtfertigt dieser Umstand, den einen oder
anderen Gesamtschuldner erst  gar nicht in Anspruch zu nehmen, ihn also überhaupt nicht
bescheidmäßig heranzuziehen,  sondern die Schuld bei einem anderen einzufordern.
(Hinweis Stoll, BAO-Kommentar, 94 und  95; VwGH 29.06.1999, 98/14/0170, VwGH
28.09.2011, 2008/13/0180).
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Auf Grund der Obdachlosen-Meldung und der zur Recht vermuteten Vermögenslosigkeit
wäre der  Beschwerdeführer daher auch in diesem Fall als Zulassungsbesitzer und somit
Gesamtschuldner  zur Zahlung herangezogen worden. Die Behörde wäre daher auch
unter der Annahme dieses  Sachverhaltes zu keiner anderen Entscheidung gelangt.

Zu der persönlichen und sachlichen Unbilligkeit ist anzumerken:

Nach § 4 Abs. 1 Bundesabgabenordnung entsteht der Abgabenanspruch, sobald
der Tatbestand  verwirklicht ist, an den die Abgabenvorschrift die Abgabepflicht
knüpft. Die Parkometerabgabe ist  dann zu entrichten, wenn ein mehrspuriges
Kraftfahrzeug in der Kurzparkzone abgestellt wird. Der  Abstellort befand sich während
des  Vorschreibungszeitraumes innerhalb einer ordnungsgemäß  kundgemachten
Kurzparkzone. Gemäß § 5 Abs. 2 der Parkometerabgabeverordnung des Wiener 
Gemeinderates entsteht die Abgabepflicht bereits bei Beginn des Abstellens. Da der
Tatbestand -  Abstellung eines mehrspurigen Fahrzeuges in einer gebührenpflichtigen
Kurzparkzone -  verwirklicht wurde, besteht der Abgabenanspruch für die gesamte Dauer
der Abstellung.

Ist ein gesetzlicher Tatbestand verwirklicht, so entsteht der Abgabenanspruch unabhängig
vom                Willen und der subjektiven Meinung des Abgabenschuldners und der
Abgabenbehörde ([VwGH                18.11.1993, 88/16/0216], UFS 21.5.2007, RV/0553-
L/05, siehe Ritz, BAO5, § 4 Tz 7).

Es liegt somit eine Tatbestandsverwirklichung vor, die als zwingende Rechtsfolge die         
Abgabenfestsetzung nach sich zieht. Im gegenständlichen Fall lassen die §§ 2 und 5
Abs. 2 der                Parkometerabgabeverordnung in Verbindung mit § 4 Abs. 1 BAO
für die Behörde keinerlei Raum                für eine Ermessensentscheidung, weil keine
derartige gesetzliche Regelung besteht.

Eine persönliche bzw. sachliche Unbilligkeit könnte höchstens nach Abschluss des             
Festsetzungsverfahrens in einem gesonderten Antrag nach [§ 236 BAO bzw. § 237 BAO]
geltend gemacht                werden.

Vorlageantrag

Mit Schreiben vom 6. 12. 2017, Postaufgabe am selben Tag, stellte der Bf durch seinen
Sachwalter Vorlageantrag und führte hierzu aus:

Hinsichtlich der Begründung seines Begehrens und der beantragten Änderungen verweist
der Beschwerdeführer auf seine Beschwerde vom 28.04.2017.

Ergänzend wird hierzu Folgendes ausgeführt:

1.

Zum Verfahrensmangel und zur Lenkererhebung

a.
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Den sinngemäßen Ausführungen der belangten Behörde, dass der Begründung des
angefochtenen Bescheides und der nunmehr ergangenen Berufungsvorentscheidung
Vorhaltcharakter zukomme, ist entgegenzuhalten, dass das in § 183 Abs 4 BAO normierte
Parteiengehör noch vor Bescheiderlassung zu gewähren gewesen wäre.

Entgegen dem Vorbringen der Behörde wurde vom Beschwerdeführer sehr wohl die
Entscheidungsrelevanz des geltend gemachten Verfahrensmangels dargetan. Unter Punkt
4.1. der Beschwerde wird dazu ausgeführt: „ .. . Dieser Verfahrensmangel ist insofern
entscheidungsrelevant, als die Behörde, wie untenstehend im Rahmen der weiteren
Beschwerdegründe näher ausgeführt wird, bei Einhaltung der Verfahrensvorschriften zu
einem anders lautenden Spruch hätte kommen können."

Von der Behörde wird in der Beschwerdevorentscheidung zwar auf die Mitwirkungspflicht  
des Beschwerdeführers als Partei hingewiesen, tatsächlich hatte der Beschwerdeführer.
im      gegenständlichen Verfahren vor Bescheiderlassung gar keine Möglichkeit hierzu.
Die      formlose Zahlungsaufforderung vom 14.09.2016 ist keinesfalls als Vorhalt iSd
§ 183 Abs 4       BAO zu werten. Somit ist es dem Beschwerdeführer erstmals im
Rechtsmittelverfahren      möglich, sein Vorbringen zu erstatten.

Dazu wurde schon unter Punkt 3. der Beschwerde darauf hingewiesen, dass es der
Behörde      oblegen wäre, durch weitere Erhebungen die Lenkereigenschaft des Herrn
Roman So*****      festzustellen und ihm primär die Gebühren vorzuschreiben.

Auch die übrigen Ausführungen in der Beschwerde enthalten ein klares Vorbringen
aufseiten      des Beschwerdeführers. Ausdrücklich wurde unter Punkt 4.2. Herr
Roman So***** als      Lenker und Inbetriebnehmer des in Rede stehenden
Kraftfahrzeuges genannt. Ebenso wurden      jene Gründe benannt, die im Rahmen der
Ermessensausübung für die primäre      Inanspruchnahme des Fahrzeuglenkers zur
Abgabenentrichtung sprechen (Punkt 4.3.).

b.

Die Behörde weist einerseits sinngemäß im Bescheid darauf hin, dass es sich bei den     
Verfahren bei der MA 67 und der MA 6 um zwei unterschiedliche Verfahren handle, auf die
einerseits das Verwaltungsstrafgesetz und andererseits die Bundesabgabenordnung     
anzuwenden seien.

Dennoch verweist die Behörde in ihren Ausführungen immer wieder auf den Inhalt und das
Ergebnis des erstgenannten Verfahrens.

Für die Beurteilung der Lenkereigenschaft als Vorfrage iSd § 116 BAO entfaltet
das Ergebnis      des Verwaltungsstrafverfahrens bei der MA 67, welches mit
Verfahrenseinstellung endete,      jedoch keine bindende Wirkung für das gegenständliche
Verfahren. Dies wäre selbst bei      einem freisprechenden gerichtlichen Strafurteil
nicht der Fall (vgl Ritz, BAO § 116 Rz 14;      VwGH 22.4.1998, 95/13/0191; 10.9.1998,
96/15/0255; 22.3.2000, 97/ 13/0173; 30.1.2001,      95/14/0043).
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Es ist unstreitig, dass das Fahrzeug im relevanten Zeitraum nicht vom Beschwerdeführer
gelenkt wurde.

Wie der Beschwerdeführer seinem Bruder, Herrn Rolf S*****, 4 Wochen nach seiner
Einlieferung ins Krankenhaus erzählte, war Herr So***** im Besitz der Fahrzeugschlüssel
und auch für die Verwaltungsstrafen verantwortlich.

Hierbei handelt es sich nicht nur, wie dem Beschwerdeführer von der Behörde nunmehr
vorgehalten wird, um eine Vermutung, sondern in der Sphäre des Beschwerdeführers ist
dies Gewissheit.

Hiervon Abweichendes wurde im gegenständlichen Verfahren vom Beschwerdeführer
auch nicht vorgebracht.

Ebensowenig handelt es sich hierbei um eine Schutzbehauptung. Der Beschwerdeführer
hatte im März 2016 noch gar keine Ahnung davon, dass er mit Abgabenforderungen
konfrontiert werden würde.

Im Verfahren bei der MA 67 wurde der Beschwerdeführer nie persönlich befragt, sein
Bruder wurde zeugenschaftlich vernommen.

Auch die Mitteilung des gesetzlichen Vertreters des Beschwerdeführers, das
gegenständliche Fahrzeug sei an Herrn So***** und Frau Sch***** übergeben worden
und werde von diesen Personen verwendet, steht mit dem Vorbringen in Bezug
auf die Lenkereigenschaft im Einklang. Von den beiden genannten Personen ist
derjenige der Lenker, der einen Führerschein besitzt, was nur auf Herrn So***** zutrifft.
Überdies betraf diese Mitteilung nicht das gegenständliche Verfahren, sondern das
Verwaltungsstrafverfahren bei der MA 67.

Herr So***** war ab 27.02.2016 temporär die einzige Person aus dem Umfeld des
Beschwerdeführers, die im Zuge seiner Auffindung, Einlieferung und Behandlung im
Krankenhaus Zugang zum Beschwerdeführer hatte. Die Auffindungssituation durch Herrn
So***** wurde von einer Nachbarin beobachtet. Angehörige wurden vom Genannten nicht

Diese konnten erst am 06.03.2016 durch eine persönliche Vorsprache bei der Polizei den
Aufenthaltsort des Vermissten in Erfahrung bringen.

Dem Vorhalt, der Beschwerdeführer habe keine Strafanzeige gegen Herrn So*****
erstattet, ist entgegenzuhalten, dass er dazu gar nicht in der Lage war. Der
Beschwerdeführer befand sich zeitweise in Lebensgefahr und musste operiert werden.
Insgesamt befand er sich mehr als 5 Monate lang in stationärem Aufenthalt und erhielt   
dabei eine intensive Betreuung.

Weiters hatte der Beschwerdeführer den Kontakt zu Herrn So***** und Frau Sch*****
abgebrochen. Sehr wohl erzählte jedoch Frau Helene Sch***** in ihrem Umfeld, dass
Herr Rolf S*****, der Bruder des Beschwerdeführer, eine Anzeige erstattet habe, die zu
strafrechtlichen Ermittlungen gegen sie und Herrn So***** führte. Herr So***** zeigte sich
hierüber (auch im Hinblick auf frühere Verurteilungen) durchaus besorgt, was auch erklärt,
dass das Fahrzeug ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr verwendet wurde.
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Während der Beschwerdeführer früher stets mit seinem Fahrzeug nach Hause gefahren
war, befand sich dieses seit 27.02.2016 im Gewahrsam von Herrn So***** und wurde
in unmittelbarer Nähe des tatsächlichen Wohnortes von Herrn So***** abgestellt. Herr
So***** ist tatsächlich nicht obdachlos, sondern befindet sich in einer langjährigen
Lebenspartnerschaft mit Frau Sch*****.

Der Genannte hatte das Fahrzeug häufig in Verwendung, was Frau Sch***** ebenso
bekannt war wie der Standort des Fahrzeuges ab März 2016. Die Widerlegung ihrer
Aussage bei der MA 67, wonach ausschließlich der Beschwerdeführer das Fahrzeug
gelenkt hätte, ist durchaus geeignet, die Glaubwürdigkeit der Zeugin in Zweifel zu ziehen.
Es ist durchaus realistisch, dass Frau Sch***** bestrebt war, ihren Lebenspartner nicht nur
aus dem Verwaltungsstrafverfahren, sondern auch aus den strafrechtlichen Ermittlungen
der Polizei, die sie bei der MA 67 verschwieg, „herauszuhalten".

c.

Von der MA 67 wurden nicht in ausreichendem Umfang Ermittlungshandlungen
vorgenommen. Dies könnte auch darin begründet sein, dass sich Herr So***** selbst von
ca.  Juni bis Ende August 2016 im Krankenhaus befand und offenbar nicht vernommen
werden  konnte.

Dieser allfällige Umstand kann jedoch nicht zum Nachteil des Beschwerdeführers
ausgelegt  werden, vielmehr besteht mangels bindender Vorfragenfeststellungen die
Möglichkeit der  unabhängigen Feststellung des Lenkers im gegenständlichen Verfahren.

Es sind daher seitens der Behörde noch nicht alle und ausreichende Schritte gesetzt
worden,  um den tatsächlich zu belangenden Lenker- und Inbetriebnehmer zur
Verantwortung zu  ziehen. Dies stellt jedenfalls einen schwerwiegenden Verfahrensmangel
dar.

2.

Zur Ermessensentscheidung wird ausgeführt:

Aus dem dargelegten Sachverhalt ergibt sich, dass sich der Beschwerdeführer ab Ende 
Februar 2016 in einer außergewöhnlichen und temporär lebensbedrohlichen Situation
befand,  die ihm keine Möglichkeit gab, über sein Fahrzeug, das er zuvor in unmittelbarer
Nähe seines  damaligen Wohnortes abgestellt hatte, zu disponieren.

Keinesfalls ist dem Beschwerdeführer für das Abstellen des Fahrzeuges in der Wexstraße
eine  Verantwortlichkeit zuzurechnen. Der Beschwerdeführer zog auch keinen Vorteil
aus der  weiteren Verwendung des Fahrzeuges. Ebensowenig war ein Abstellen seines
Fahrzeuges  ohne Entrichtung der Parkometerabgabe von seinem Willen umfasst. Der
Beschwerdeführer  kam seinen abgabenrechtlichen Verpflichtungen regelmäßig nach und
verfügte auch über eine  Parkkarte für den 3. Bezirk, wo er seine Wohnung hatte.

Auf den Fahrzeuglenker trifft hingegen das Gegenteil zu.
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Auf die Bedeutung des Innenverhältnisses für die Ermessensausübung im Rahmen
eines  Gesamtschuldverhältnisses wurde unter Punkt 4.3. der Beschwerde (1. Absatz)
hingewiesen.

Den sinngemäßen Ausführungen der Behörde in der Beschwerdevorentscheidung,
die  Verwirklichung des Abgabentatbestandes (Abstellen des Fahrzeuges) hätte
zwingend die    konkrete Abgabenvorschreibung an den Beschwerdeführer nach sich
gezogen, ist zu    entgegnen, dass dies zwar grundsätzlich für die Entstehung eines
Gesamtschuldverhältnisses    an sich gilt, nicht jedoch für die Vorschreibung der Abgaben
an eine konkrete Person und    nicht für eine Abgabenvorschreibung in voller Höhe.

Eine Abgabenbehörde darf sich nicht ohne sachgerechten Grund an eine Person halten,
die    nach dem vertraglichen Innenverhältnis die Steuerlast nicht tragen sollte (vgl Ritz,
BAO § 6    Rz 9; VwGH 28.2.2002, 2001/16/0606; 19.12.2002, 99/ 16/0405).

Ebenso kommt im Rahmen der Ermessensausübung auch eine teilweise
Inanspruchnahme in    Betracht (vgl. Ritz, BAO § 6 Rz 9). Die dazu anzustellenden
Erwägungen wurden zum    rechtlichen Nachteil des Beschwerdeführers nicht
vorgenommen. Den Beschwerdeführer trifft    an den Vorgängen weder eine Schuld noch
eine Verursachung. Ihn in Anspruch zu nehmen,    ist tatsächlich unbillig.

Herr So***** ist, wie bereits dargelegt, nicht obdachlos. Eine Uneinbringlichkeit der   
Abgaben beim Genannten ließe sich allenfalls erst bei erfolglosem Abschluss eines   
Vollstreckungsverfahrens behaupten. Will man aber dieser Vermutung der Behörde folgen,
wäre diese im Hinblick auf die dargelegte finanzielle Situation des Beschwerdeführers
ebenso    im Falle des Beschwerdeführers ein Grund, ihn nicht für die Abgabenentrichtung
heranzuziehen.

Weiters würde eine solche Uneinbringlichkeit bei Herrn So***** die zivilrechtlichen   
Regressmöglichkeiten des Beschwerdeführers in unzumutbarer Weise beeinträchtigen,
was im    Rahmen der Ermessensausübung ebenfalls gegen eine Inanspruchnahme des   
Beschwerdeführers spricht (vgl. Ritz, BAO § 6 Rz 10; VwGH 30.7.1992, 89/17/0106,
0107).

3.

Es wird daher für den Beschwerdeführer der

Antrag

auf Vorlage der Berufung an das Bundesfinanzgericht sowie Stattgebung der Berufung
und                                                                                                                                          
Einstellung des Verfahrens gestellt.
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Meldeabfrage

Die belangte Behörde erhob am 21. 12. 2017 neuerlich im Zentralen Melderegister, dass
Roman So***** seit Jänner 2014 obdachlos ist und über eine Kontaktadresse bei der
Suchthilfe Wien verfügt.

Das Bundesfinanzgericht hat erwogen:

Sachverhalt

Der Bf Arthur S***** war von 7. 4. 2015 bis 8. 9. 2016 Zulassungsbesitzer eines im Jahr
2000 erstzugelassenen PKW Hyundai Lantra Wagon 1,5 mit dem Kennzeichen W-7*****D.

Der Bf wohnte vor seinem mehrmonatigen Krankenhausaufenthalt in
****Adresse_Wien_3*****. Er verfügte auch über ein "Parkpickerl" (eine Bewilligung gemäß
§ 45 Abs. 4 StVO 1960) für den 3. Wiener Gemeindebezirk.

Am 25. 2. 2016 besuchte Arthur S***** Helene Sch***** in deren Wohnung in Wien 20. und
stellte seinen PKW in der Leipziger Straße ab. Auch Roman So***** war in der Wohnung
anwesend. Arthur S***** bemerkte, dass der Auspuff des 16 Jahre alten Fahrzeuges
defekt war und vereinbarte mit Roman So*****, den Schaden gemeinsam zu beheben.

Am 27. 2. 2016 wollte Roman So***** Arthur S***** aus dessen Wohnung abholen. Helene
Sch***** telefonierte hierauf mit Arthur S***** und stellte Artikulationsprobleme fest. Roman
So***** verständigte über Ersuchen von Helene Sch***** die Rettung und fuhr in die
Wohnung zu Arthur S*****, wo er etwa gleichzeitig mit dem Rettungsdienst eintraf. Arthur
S***** wurde in das SMZ Ost verbracht, wo ein Schlaganfall diagnostiziert wurde. Seither
befand sich Arthur S***** in Krankenhausbehandlung, seit 1. 4. 2016 im Otto Wagner-
Spital. Seit der Aufnahme in das Krankenhaus im Februar 2016 war Arthur S***** nicht in
der Lage, sein Kraftfahrzeug selbst zu lenken.

In wessen Besitz sich die Fahrzeugschlüssel nach dem 27. 2. 2016 befanden steht
ebensowenig fest wie die Person oder die Personen, die das Fahrzeug nach dem 27. 2.
2016 gelenkt haben. Helene Sch***** besitzt keinen Führerschein.

Der PKW Hyundai Lantra Wagon 1,5 mit dem Kennzeichen W-7*****D wurde jedenfalls
von vom 15. 3. 2016, 16:23 Uhr bis 17. 3. 2016, 09:12 Uhr in Wien 20., Wexstraße 15,
sowie vom 23. 3. 2016, 11:32 Uhr bis 31. 8. 2016, 22:00 Uhr in Wien 20., Wexstraße
zwischen 20 und 22, in einer abgabepflichtigen Kurzparkzone (jeweils Montag bis Freitag
an Werktagen zwischen 9 und 22 Uhr) abgestellt. Seit 23. 3. 2016 war das Fahrzeug
bis zu seiner Entfernung im September 2016 unverändert geparkt. Parkometerabgabe
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wurde weder mittels Parkscheins in Papierform noch mittels elektronischem Parkschein
("Handparken") oder pauschal entrichtet, es bestand auch keine Befreiung von der
Parkometerabgabe.

Die Wexstraße ist im Bereich der Hausnummern 15 sowie 20 bis 22 eine Parallelstraße
zur Leipziger Straße.

Roman So***** war im Jahr 2005 rund ein halbes Jahr lang bei Arthur S***** in dessen
Wohnung in Wien 3 gemeldet, von Mitte 2003 bis Mitte 2004 bei Helene Sch***** in einer
Wohnung in Wien 10. Seit Jänner 2015 ist Roman So***** laut Melderegister obdachlos
und verfügt über eine Kontaktadresse bei der Suchthilfe Wien. Aktenkundig ist auch eine
Mobiltelefonnummer, über die nach Angaben des Rolf S***** Roman So***** erreichbar
sein soll.

Seitens des Bf und seines Bruders Rolf S***** wird vermutet, dass Roman So*****
tatsächlich bei Helene Sch***** in der Leipziger Straße wohnt, im Besitz der Autoschlüssel
war und das Fahrzeug gelenkt hat.

Arthur S***** bezieht eine Pension. Diese wird zu 80% für die Bestreitung der
Pflegekosten herangezogen. Roman So***** geht derzeit keiner versicherten
Erwerbstätigkeit nach. Ob Arthur S***** oder Roman So***** über verwertbares Vermögen
verfügen, ist nicht bekannt.

Beweiswürdigung

Die getroffenen Feststellungen gründen sich auf die Aktenlage. Sie sind mit Ausnahme der
Nichtfeststellung der Lenkereigenschaft des Roman So***** nicht strittig.

Zur Lenkereigenschaft des Roman So***** ist dem Bf beizupflichten, dass die
Wahrscheinlichkeit, dass Roman So***** jeweils der Lenker des Kraftfahrzeuges war,
durchaus besteht. Es ist möglich, dass Roman So***** den Auspuff des Autos während
des Krankenhausaufenthalts des Bf reparieren wollte und daher das Auto in der Nähe
seines vom Bf vermuteten Aufenthaltsortes geparkt hat. Es ist auch möglich, dass Roman
So***** im Zuge der Verbringung des Bf mit der Rettung in das SMZ Ost Zugang zur
Wohnung und zu den Autoschlüsseln hatte oder der Bf ihm die Autoschlüssel aushändigte,
wobei freilich Helene Sch***** eine Verfügungsgewalt des Roman So*****, der nach
Angaben des Bf ihr Lebensgefährte sein soll, über die Autoschlüssel bestritten hat ("Mit
Sicherheit kann ich aber sagen, dass Herr So***** keinen Fahrzeugschlüssel besitzt").

Weitere Beweiserhebungen diesbezüglich sind jedoch entbehrlich, da - wie unten
ausgeführt - auch im Fall, dass Roman So***** Lenker war, der angefochtene Bescheid
nicht mit Rechtswidrigkeit behaftet ist.

Nach Angaben der Beschwerde soll das Fahrzeug des Bf am 27. 2. 2016 in
unmittelbarer Nähe des Wohnortes des Bf in Wien 3 abgestellt gewesen sein. Ob dies
tatsächlich der Fall war oder der Bf am 25. 2. 2016 seinen PKW in Wien 20 infolge
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des Auspuffgebrechens stehen ließ, steht nicht fest, ist aber für die gegenständliche
Entscheidung unerheblich.

Rechtsgrundlagen

Finanzausgleichsgesetz

Gemäß § 15 Abs. 3 Z 5  Finanzausgleichsgesetz 2008 , BGBl. I Nr. 103/2007
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 118/2015 (bis 2016) bzw. gemäß § 17 Abs. 3 Z 5
Finanzausgleichsgesetz 2017  BGBl. I Nr. 116/2016 (ab 2017) sind die Gemeinden
kraft freien Beschlussrechts und vorbehaltlich weiter gehender Ermächtigung durch die
Landesgesetzgebung ermächtigt, Abgaben für das Abstellen mehrspuriger Kraftfahrzeuge
in Kurzparkzonen gemäß § 25 StVO 1960 zu erheben. Hiervon ausgenommen sind nach
dieser Bestimmung (Text des § 17 Abs. 3 Z 5 FAG 2017, entspricht inhaltlich jenem des
§ 15 Abs. 3 Z 5 FAG 2008):

a) Einsatzfahrzeuge und Fahrzeuge im öffentlichen Dienst gemäß §§ 26 und 26a StVO
1960;

b) Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr gemäß § 27 StVO 1960;

c) Fahrzeuge, die von Ärzten bei einer Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe gelenkt werden,
sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5 StVO 1960 gekennzeichnet
sind;

d) Fahrzeuge, die von Inhabern eines Parkausweises für Behinderte gemäß § 29b StVO
1960 abgestellt oder in denen solche Personen befördert werden, sofern die Fahrzeuge
beim Abstellen mit diesem Ausweis gekennzeichnet sind;

e) Fahrzeuge, die von dauernd stark gehbehinderten Personen abgestellt werden oder
in denen solche Personen gemäß § 29b Abs. 3 StVO 1960 befördert werden, wenn die
Fahrzeuge mit dem Ausweis gemäß § 29b Abs. 1 oder 5 StVO 1960 gekennzeichnet sind;

f) Fahrzeuge, die für den Bund, eine andere Gebietskörperschaft oder einen
Gemeindeverband zugelassen sind, ausgenommen Personenkraftwagen;

g) Fahrzeuge, die lediglich zum Zwecke des Aus- und Einsteigens von Personen oder für
die Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit halten.

Der weiterhin in Geltung befindliche Art. II Bundesgesetz vom 26. Juni 1986, mit dem
das Finanzausgleichsgesetz 1985 geändert wird, BGBl. Nr. 384/1986, lautet:

Artikel II

(Verfassungsbestimmung)
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Wenn die Länder bei der Regelung der Erhebung von Abgaben für das Abstellen von
Fahrzeugen und Kraftfahrzeugen den (die) Zulassungsbesitzer und weiters jeden,
der einer dritten Person die Verwendung eines Fahrzeuges oder das Lenken eines
Kraftfahrzeuges überläßt, verpflichten, über Verlangen der Behörde darüber Auskunft zu
geben, wem er (sie) das Fahrzeug oder Kraftfahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt
überlassen hat (haben), so treten Rechte auf Auskunftsverweigerung gegenüber der
Befugnis der Behörde, derartige Auskünfte zu verlangen, zurück.

Straßenverkehrsordnung

§ 25  StVO   1960 lautet:

§ 25. Kurzparkzonen

(1) Wenn und insoweit es zu bestimmten Zeiten aus ortsbedingten Gründen (auch im
Interesse der Wohnbevölkerung) oder zur Erleichterung der Verkehrslage erforderlich
ist, kann die Behörde durch Verordnung für bestimmte Straßen oder Straßenstrecken
oder für Straßen innerhalb eines bestimmten Gebietes das Parken zeitlich beschränken
(Kurzparkzone). Die Kurzparkdauer darf nicht weniger als 30 Minuten und nicht mehr als 3
Stunden betragen.

(2) Verordnungen nach Abs. 1 sind durch die Zeichen nach § 52 Z 13d und 13e
kundzumachen; § 44 Abs. 1 gilt hiefür sinngemäß. Zusätzlich können Kurzparkzonen mit
Bodenmarkierungen in blauer Farbe auf der Fahrbahn oder auf dem Randstein sowie
mit blauen Markierungsstreifen an den im Bereich einer Kurzparkzone vorhandenen
Anbringungsvorrichtungen für Straßenverkehrszeichen, Beleuchtungsmasten oder
dergleichen gekennzeichnet werden.

(3) Beim Abstellen eines mehrspurigen Fahrzeuges in einer Kurzparkzone hat der Lenker
das zur Überwachung der Kurzparkdauer bestimmte Hilfsmittel bestimmungsgemäß zu
handhaben.

(4) Der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie hat durch Verordnung
die Art der Überwachung der Kurzparkdauer und das hiefür notwendige Hilfsmittel zu
bestimmen; er hat dabei auf den Zweck einer zeitlichen Parkbeschränkung sowie auf eine
kostengünstige und einfache Handhabung des Hilfsmittels Bedacht zu nehmen.

(4a) Für Kurzparkzonen, in denen für das Abstellen eines mehrspurigen Fahrzeuges
auf Grund abgabenrechtlicher Vorschriften eine Gebühr zu entrichten und für die
Überwachung der Gebührenentrichtung die Verwendung eines technischen oder
sonstigen Hilfsmittels vorgesehen ist, kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und
Technologie mit Verordnung festlegen, unter welchen Voraussetzungen dieses Hilfsmittel
zugleich auch als Hilfsmittel für die Überwachung der Kurzparkdauer gilt. Wenn für die
Überwachung der Gebührenentrichtung die Anbringung des Hilfsmittels am Fahrzeug
vorgesehen ist, kann der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie weiters
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aus Gründen der Einheitlichkeit mit Verordnung auch die Art, das Aussehen und die
Handhabung des Hilfsmittels bestimmen.

(5) Die Behörde hat unter Bedachtnahme auf den Zweck einer nach § 43 Abs. 2a
verordneten Regelung durch Verordnung das zur Kontrolle notwendige Hilfsmittel zu
bestimmen.

Gemäß § 2 Abs. 1 Z 26 StVO 1960 ist "Anhalten" das durch die Verkehrslage oder durch
sonstige wichtige Umstände erzwungene Zum-Stillstand-Bringen eines Fahrzeuges; das
bloße Anhalten allein löst noch keine Abgabepflicht in Bezug auf die Parkometerabgabe
aus.

Unter dem Oberbegriff "Abstellen" wird sowohl das "Halten" ("eine nicht durch die
Verkehrslage oder durch sonstige wichtige Umstände erzwungene Fahrtunterbrechung bis
zu zehn Minuten oder für die Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit", § 2 Abs. 1 Z 27
StVO 1960) als auch das "Parken" ("das Stehenlassen eines Fahrzeuges für eine längere
als die in Z 27 angeführte Zeitdauer", § 2 Abs. 1 Z 28 StVO 1960) verstanden (vgl. VwGH
28. 9. 1984, 82/02/0162).

Wiener Parkometergesetz 2006

Während § 15 Abs. 3 Z 5 lit. g Finanzausgleichsgesetz 2008 eine Ermächtigung der
Gemeinden, auch eine Gebührenpflicht für das Halten in Kurzparkzonen vorzuschreiben,
nicht enthält, hat der Wiener Landesgesetzgeber mit dem Parkometergesetz 2006 eine
derartige Ermächtigung erteilt:

Das (Wiener) Gesetz über die Regelung der Benützung von Straßen durch abgestellte
mehrspurige Kraftfahrzeuge ( Wiener Parkometergesetz 2006 ), LGBl. für Wien Nr.
9/2006 i. d. F. LGBl. für Wien Nr. 10/2013 lautet (http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-
wien/rechtsvorschriften/html/f4200000.htm oder ):

§ 1. (1) Die Gemeinde wird ermächtigt, durch Verordnung für das Abstellen
von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen gemäß § 25 der
Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960), BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2005, die Entrichtung einer Abgabe auch für mehrspurige
Kraftfahrzeuge vorzuschreiben, die lediglich zum Zwecke des Aus- und Einsteigens von
Personen oder für die Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit halten.
(1a) Wird der Magistrat gemäß § 88 Abs. 3a der Wiener Stadtverfassung, LGBl. für
Wien Nr. 28/1968, zuletzt geändert durch LGBl. für Wien Nr. 22/2003, zur Vornahme
einer Wertanpassung der Abgabe nach Abs. 1 ermächtigt, so hat dieser die Anpassung
nur vorzunehmen, wenn sich eine Erhöhung bzw. Verminderung der jeweils geltenden
Abgabenhöhe für jede halbe Stunde Abstellzeit in der Höhe von mindestens 5 Cent ergibt.
Die Änderung hat im Ausmaß der Erhöhung oder Verminderung des Indexes zum Stichtag
30. Juni in Schritten von vollen 5 Cent zu erfolgen. Dabei sind Teilbeträge von weniger als
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3 Cent auf die vorigen 10 Cent abzurunden; ebenso Teilbeträge von weniger als 8 Cent
auf die vorigen 5 Cent. Teilbeträge von mindestens 3 Cent sind auf die nächsten 5 Cent
aufzurunden; ebenso Teilbeträge von mindestens 8 Cent auf die nächsten 10 Cent.
(2) Die übrigen Bestimmungen des § 15 Abs. 3 Z 5 des Finanzausgleichsgesetzes 2005
(FAG 2005), BGBl. I Nr. 156/2004, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.
34/2005, bleiben unberührt.
(3) Die Vorschreibung der Abgabe erfolgt durch formlose Zahlungsaufforderung.
(4) Ein Abgabenbescheid ist zu erlassen, wenn die Abgabepflicht bestritten wird.
(5) Die Erlassung eines Abgabenbescheides ohne vorhergehende formlose
Zahlungsaufforderung ist zulässig.

§ 2. (1) Der Zulassungsbesitzer und jeder, der einem Dritten das Lenken eines
mehrspurigen Kraftfahrzeuges oder die Verwendung eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges
überlässt, für dessen Abstellen gemäß Verordnung des Wiener Gemeinderates
eine Parkometerabgabe zu entrichten war, hat, falls das Kraftfahrzeug in einer
gebührenpflichtigen Kurzparkzone gemäß § 25 StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2005, abgestellt war, dem Magistrat darüber
Auskunft zu geben, wem er das Kraftfahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt überlassen
gehabt hat.
(2) Die Auskunft, welche den Namen und die Anschrift der betreffenden Person enthalten
muss, ist unverzüglich, im Falle einer schriftlichen Aufforderung binnen zwei Wochen nach
Zustellung, zu erteilen; wenn eine solche Auskunft ohne entsprechende Aufzeichnungen
nicht erteilt werden könnte, sind diese Aufzeichnungen zu führen.

§ 3. Die Gemeinde wird ermächtigt, durch Verordnung die Art der von den
Abgabepflichtigen zu verwendenden Kontrolleinrichtungen unter Bedachtnahme auf eine
möglichst einfache Handhabung und auf die Auswirkungen auf das Stadtbild sowie unter
Rücksichtnahme auf zur Überwachung von Parkzeitbeschränkungen vorgeschriebene
Kontrolleinrichtungen zu bestimmen.

§ 4. (1) Handlungen oder Unterlassungen, durch die die Abgabe hinterzogen oder
fahrlässig verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 365
Euro zu bestrafen.
(2) Übertretungen des § 2 sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 365
Euro zu bestrafen.
(3) Die sonstigen Übertretungen der Gebote und Verbote dieses Gesetzes und der auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen sind als Verwaltungsübertretungen mit
Geldstrafen bis zu 120 Euro zu bestrafen.
(4) Bei allen gemäß Abs. 1 und 3 mit Strafe bedrohten Übertretungen der Gebote und
Verbote dieses Gesetzes können mit Organstrafverfügung Geldstrafen bis zu 36 Euro
eingehoben werden.
(5) Bei den nach diesem Gesetz mit Strafe bedrohten Verwaltungsübertretungen können,
wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass
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1. die Strafverfolgung des Lenkers aus in seiner Person gelegenen Gründen offenbar
unmöglich oder wesentlich erschwert sein werde und
2. es sich um mehrfache und in einem zeitlichen Zusammenhang stehende Übertretungen
handelt,
die Organe der Straßenaufsicht technische Sperren an das Fahrzeug anlegen, um
den Lenker am Wegfahren zu hindern. Der Lenker ist mit einer an jeder Tür, die
zum Lenkersitz Zugang gewährt– wenn dies nicht möglich ist, sonst auf geeignete
Weise –,anzubringenden Verständigung auf die Unmöglichkeit, das Fahrzeug ohne
Beschädigung in Betrieb zu nehmen, hinzuweisen. Diese Verständigung hat in deutscher
Sprache sowie in jener Sprache zu erfolgen, die der Lenker vermutlich versteht, und einen
Hinweis auf die zur Durchführung des Strafverfahrens zuständige Behörde zu enthalten.
Eine solche Sperre ist unverzüglich aufzuheben, sobald das gegen den Lenker des
Fahrzeuges einzuleitende Verfahren abgeschlossen und die verhängte Strafe vollzogen ist
oder eine Sicherheit gemäß §§ 37, 37a VStG, BGBl. Nr. 52/1991, in der Fassung BGBl. I
Nr. 100/2011, geleistet wurde.

§ 5. Die Überwachung der Einhaltung der mit Verordnung des Wiener Gemeinderates
angeordneten Kontrollmaßnahmen erfolgt durch die Landespolizeidirektion Wien.

§ 6. Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und der Vereinheitlichung kann die
Gemeinde durch Verordnung Pauschalierungsrichtlinien festlegen, die die Höhe und
die Form der Abgabenentrichtung regeln und auf das unterschiedliche Abstellverhalten
der Wohnbevölkerung in Gebieten, die gemäß § 43 Abs. 2a StVO 1960, BGBl. Nr.
159/1960, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 99/2005, verordnet sind, des
Wirtschaftsverkehrs und des sonstigen Verkehrs Bedacht nehmen.

§ 7. Die Gemeinde hat die in § 15 Abs. 3 Z 5 des FAG 2005, BGBl. I Nr. 156/2004 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 34/2005 und die in diesem Gesetz geregelten
Aufgaben mit Ausnahme der Durchführung des Verwaltungsstrafverfahrens im eigenen
Wirkungsbereich zu besorgen.

§ 8. Soweit in diesem Gesetz und in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnungen personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind,
beziehen sich diese auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

§ 9. Dieses Gesetz tritt mit dem seiner Kundmachung folgenden Tag, frühestens jedoch
am 1. Jänner 2006, in Kraft. Gleichzeitig treten das Parkometergesetz, LGBl. für Wien Nr.
47/1974, zuletzt geändert durch LGBl. für Wien Nr. 28/2000, sowie die auf Grund dieses
Gesetzes erlassenen Verordnungen der Wiener Landesregierung außer Kraft.

Wiener Parkometerabgabeverordnung

Die Verordnung des Wiener Gemeinderats, mit der für das Abstellen von mehrspurigen
Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen die Entrichtung einer Abgabe vorgeschrieben
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wird ( Wiener Parkometerabgabeverordnung ), lautet in der Fassung Amtsblatt der
Gemeinde Wien vom 17. 11. 2016, 2016/46 (siehe http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-
wien/rechtsvorschriften/html/f4200400.htm oder https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/
Gemeinderecht/GEMRE_WI_90101_F420_040/GEMRE_WI_90101_F420_040.pdf):

Der Wiener Gemeinderat hat auf Grund des § 15 Abs. 3 Z 5 des
Finanzausgleichsgesetzes 2005 (FAG 2005), BGBl. I Nr. 156/2004, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 34/2005, sowie des Gesetzes über die Regelung der
Benützung von Straßen durch abgestellte mehrspurige Kraftfahrzeuge (Parkometergesetz
2006) beschlossen:

§ 1. Für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen (§ 25 StVO
1960) ist eine Abgabe zu entrichten.
(2) 1. der Begriff „Abstellen“ umfasst sowohl das Halten im Sinne der Begriffsbestimmung
des § 2 Abs. 1 Z 27 der StVO 1960, als auch das Parken im Sinne des § 2 Abs. 1 Z 28 der
StVO 1960 von mehrspurigen Kraftfahrzeugen;
2. der Begriff „Kraftfahrzeug“ ist im Sinne der Begriffsbestimmung des § 2 Abs. 1 Z
1 des Kraftfahrgesetzes 1967 (KFG 1967), BGBl. Nr. 267/1967, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 175/2004, zu verstehen.
(3) Die Bestimmungen der StVO 1960 sowie die Bestimmungen der darauf gestützten
Verordnungen und Anordnungen werden durch diese Verordnung nicht berührt.
(4) Die Bemessung der Abgabe erfolgt durch formlose Zahlungsaufforderung.

§ 2. Die Abgabe beträgt für jede halbe Stunde Abstellzeit 1 Euro, wobei für angefangene
halbe Stunden der volle Abgabenbetrag zu entrichten ist. Beträgt die gesamte Abstellzeit
nicht mehr als fünfzehn Minuten, ist ein Abgabenbetrag nicht zu entrichten, wenn der
hiefür vorgesehene Parkschein vorschriftsmäßig angebracht und entwertet oder aktiviert
ist.

Fassung bis 31. 12. 2016:

§ 3. Das bei Erwerb von Parkscheinen zu zahlende Entgelt beträgt pro Parkschein
a) für eine Abstellzeit von einer halben Stunde (rot) 1 Euro,
b) für eine Abstellzeit von einer Stunde (blau) 2 Euro,
c) für eine Abstellzeit von eineinhalb Stunden (grün) 3 Euro
d) für eine Abstellzeit von zwei Stunden (gelb) 4 Euro.

§ 4. Das bei Erwerb von elektronischen Parkscheinen zu zahlende Entgelt beträgt pro
elektronischem Parkschein
a) für eine Abstellzeit von einer halben Stunde 1 Euro,
b) für eine Abstellzeit von einer Stunde 2 Euro,
c) für eine Abstellzeit von eineinhalb Stunden 3 Euro,
d) für eine Abstellzeit von zwei Stunden 4 Euro,
e) für eine Abstellzeit von zweieinhalb Stunden 5 Euro,
f) für eine Abstellzeit von drei Stunden 6 Euro.

Fassung ab 1. 1. 2017:
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§ 3. Das bei Erwerb von Parkscheinen zu zahlende Entgelt beträgt pro Parkschein
a) für eine Abstellzeit von einer halben Stunde (rot) 1,05 Euro,
b) für eine Abstellzeit von einer Stunde (blau) 2,10 Euro,
c) für eine Abstellzeit von eineinhalb Stunden (grün) 3,15 Euro
d) für eine Abstellzeit von zwei Stunden (gelb) 4,20 Euro.

§ 4. Das bei Erwerb von elektronischen Parkscheinen zu zahlende Entgelt beträgt pro
elektronischem Parkschein
a) für eine Abstellzeit von einer halben Stunde 1,05 Euro,
b) für eine Abstellzeit von einer Stunde 2,10 Euro,
c) für eine Abstellzeit von eineinhalb Stunden 3,15 Euro,
d) für eine Abstellzeit von zwei Stunden 4,20 Euro,
e) für eine Abstellzeit von zweieinhalb Stunden 5,25 Euro,
f) für eine Abstellzeit von drei Stunden 6,30 Euro.

§ 4a. (1) Der Magistrat hat die in den §§ 2 bis 4 angeführten Abgaben zu erhöhen oder zu
verringern, wenn sich der von der Bundesanstalt Statistik Österreich berechnete und im
Amtsblatt der Stadt Wien kundgemachte Verbraucherpreisindex 2005 (VPI 2005) oder ein
an dessen Stelle tretender Index seit 1. Jänner 2007 und in weiterer Folge seit der letzten
Änderung der Abgabe zum Stichtag 30. Juni eines Jahres mindestens insoweit verändert
hat, dass unter Zugrundelegung der Änderung eine Erhöhung bzw. Verminderung der
jeweils geltenden Abgabenhöhe für jede halbe Stunde Abstellzeit in Höhe von mindestens
5 Cent (Schwellenwert) vorzunehmen ist. Die Änderung hat im Ausmaß der Erhöhung
oder Verminderung des Indexes zum Stichtag 30. Juni dieses Jahres in Schritten von
vollen 5 Cent zu erfolgen. Dabei sind Teilbeträge von weniger als 3 Cent auf die vorigen
10 Cent abzurunden und Teilbeträge von weniger als 8 Cent auf die vorigen 5 Cent
abzurunden. Teilbeträge von mindestens 3 Cent sind auf die nächsten 5 Cent aufzurunden
und Teilbeträge von mindestens 8 Cent auf die nächsten 10 Cent aufzurunden. Die
Valorisierung ist vom Magistrat im Amtsblatt der Stadt Wien kundzumachen und tritt mit
Beginn des der Indexanpassung nachfolgenden 1. Jänner in Kraft.
(2) Abweichend von Abs. 1 ist im Falle einer Änderung der Abgabe durch Verordnung des
Gemeinderates in der Zeit zwischen 1. Jänner und 31. Dezember des Jahres 2007 als
Vergleichswert für die erstmalige Valorisierung der Verbraucherpreisindex 2005 (VPI 2005)
zu dem Stand heranzuziehen, der dem Datum der Kundmachung dieser Verordnung
entspricht.
(3) Mit dem Inkrafttreten einer Änderung der Abgabenhöhe verlieren jeweils alle
Parkscheine mit dem Aufdruck von nicht mehr gültigen Gebühren ihre Eigenschaft als
Abgabenentrichtungsmittel. Diese Parkscheine können innerhalb von 6 Monaten ab dem
Inkrafttreten einer Änderung der Abgabenhöhe gegen Rückerstattung des aufgedruckten
Wertes zurückgegeben werden.

§ 5. (1) Die Abgabe gilt mit der ordnungsgemäßen Entwertung des Parkscheins (der
Parkscheine) oder mit der Bestätigung der Abstellanmeldung als entrichtet.
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(2) Zur Entrichtung der Abgabe sind der Lenker, der Besitzer und der Zulassungsbesitzer
zur ungeteilten Hand verpflichtet. Jeder Lenker, der ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in
einem Gebiet abstellt, für das eine Abgabepflicht besteht, hat die Parkometerabgabe
bei Beginn des Abstellens des Fahrzeuges zu entrichten. Die Lenker haben bei der
Durchführung der angeordneten Kontrollmaßnahmen mitzuwirken.

§ 6. Die Abgabe ist nicht zu entrichten für:
a) Fahrzeuge, die für den Bund, eine andere Gebietskörperschaft oder einen
Gemeindeverband zugelassen sind, ausgenommen Personenkraftwagen;
b) Einsatzfahrzeuge gemäß § 26 StVO 1960 und Fahrzeuge im öffentlichen Dienst gemäß
§ 26a StVO 1960;
c) Fahrzeuge des Straßendienstes und der Müllabfuhr gemäß § 27 StVO 1960;
d) Fahrzeuge, die von Ärzten bei einer Fahrt zur Leistung ärztlicher Hilfe gelenkt werden,
sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5 StVO 1960 gekennzeichnet
sind;
e) Fahrzeuge, die von Personen im diplomierten ambulanten Pflegedienst bei einer Fahrt
zur Durchführung solcher Pflege gelenkt werden, sofern sie beim Abstellen mit einer Tafel
gemäß § 24 Abs. 5a StVO 1960 gekennzeichnet sind;
f) Taxis, die zum Zwecke der Kundenaufnahme oder –abfertigung anhalten;
g) Fahrzeuge, die von Inhabern eines Parkausweises für Behinderte gemäß § 29b StVO
1960 abgestellt oder in denen solche Personen befördert werden, sofern die Fahrzeuge
beim Abstellen mit diesem Ausweis gekennzeichnet sind;
h) Fahrzeuge, die von Personen, die zur selbstständigen Ausübung des Hebammenberufs
berechtigt sind, bei einer Fahrt zur Leistung von Geburtshilfe gelenkt werden, sofern sie
beim Abstellen mit einer Tafel gemäß § 24 Abs. 5c StVO 1960 gekennzeichnet sind.
§ 7. Der Nettoertrag der Parkometerabgabe ist für Maßnahmen zu verwenden, die der
Erleichterung des innerstädtischen Verkehrs dienen. Darunter sind vor allem Maßnahmen
zu verstehen, die den Bau von Garagen fördern, die der Verbesserung von Einrichtungen
des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs dienen, oder solche, die zu einer
Funktionsaufteilung zwischen Individual- und Massenverkehr führen. Unter Nettoertrag
der Parkometerabgabe ist der um die Kosten der Kontrolleinrichtungen verminderte
Abgabenertrag zu verstehen.

§ 8. Soweit in dieser Verordnung auf Bestimmungen der StVO 1960 verwiesen wird, ist die
Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 39/2013 anzuwenden.
§ 9. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2006 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung
des Wiener Gemeinderates, mit der für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen
in Kurzparkzonen die Entrichtung einer Abgabe vorgeschrieben wird (Amtsblatt der Stadt
Wien Nr. 28/2003) außer Kraft.
(2) Bereits ausgestellte Bescheinigungen über Befreiungen gemäß § 6 Abs. 2 behalten
ihre Gültigkeit.
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Wiener Kontrolleinrichtungenverordnung

Die Verordnung des Wiener Gemeinderats über die Art der zu verwendenden
Kontrolleinrichtungen in Kurzparkzonen ( Wiener Kontrolleinrichtungenverordnung
) lautet in der Fassung Amtsblatt der Gemeinde Wien vom 18. 7. 2013, 2013/29 (siehe
http://www.wien.gv.at/recht/landesrecht-wien/rechtsvorschriften/html/f4200200.htm oder
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Gemeinderecht/GEMRE_WI_90101_F420_020/
GEMRE_WI_90101_F420_020.pdf), die Anlagen werden hier nicht wiedergegeben:

Der Wiener Gemeinderat hat auf Grund des § 15 Abs. 3 Z 5 des
Finanzausgleichsgesetzes 2008 (FAG 2008), BGBl. I Nr. 103/2007, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 66/2008, sowie des § 3 des Gesetzes über die
Regelung der Benützung von Straßen durch abgestellte mehrspurige Kraftfahrzeuge
(Parkometergesetz 2006), LGBl. für Wien Nr. 9/2006, in der Fassung LGBl. für Wien Nr.
33/2007, beschlossen:

1. Abschnitt

Regelungsgegenstand

§ 1. Als Hilfsmittel zur Überwachung der Einhaltung der Vorschriften der
Verordnung des Wiener Gemeinderates, mit der für das Abstellen von mehrspurigen
Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen die Entrichtung einer Abgabe vorgeschrieben wird
(Parkometerabgabeverordnung), sind Parkscheine nach dem Muster der Anlagen oder
elektronische Parkscheine zu verwenden.

2. Abschnitt

Parkscheine

§ 2. (1) Der Parkschein nach Anlage I für eine Abstellzeit von fünfzehn Minuten ist in
violetter Farbe, der Parkschein nach Anlage II für eine Abstellzeit von einer halben Stunde
ist in roter, der für eine Abstellzeit von einer Stunde in blauer, der für eine Abstellzeit von
eineinhalb Stunden in grüner und der für eine Abstellzeit von zwei Stunden in gelber Farbe
aufzulegen.
(2) Für die Parkscheine nach Anlage II und III ist ein Entgelt zu entrichten. Dieses
wird durch die Verordnung des Wiener Gemeinderates, mit der für das Abstellen
von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen die Entrichtung einer Abgabe
vorgeschrieben wird (Parkometerabgabeverordnung), festgesetzt.

§ 3. (1) Abgabepflichtige, die ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in einer Kurzparkzone
abstellen, haben dafür zu sorgen, dass es während der Dauer seiner Abstellung mit einem
richtig angebrachten und richtig entwerteten Parkschein gekennzeichnet ist.
(2) Die Entwertung der Parkscheine nach Anlage II hat durch deutlich sichtbares und
haltbares Ankreuzen des Beginnes der Abstellzeit (Monat, Tag, Stunde, Minute) und
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Eintragen des Jahres zu erfolgen, wobei angefangene Viertelstunden unberücksichtigt
gelassen werden können. Bei Verwendung mehrerer Parkscheine sind auf jedem
Parkschein die gleichen, der Ankunftszeit entsprechenden Daten zu bezeichnen.
(3) Die Entwertung des Parkscheines nach Anlage I hat durch deutlich sichtbares und
haltbares Eintragen der Stunde und Minute zu erfolgen. Bei einstelligen Stunden- oder
Minutenangaben ist eine Null vorzusetzen.
(4) Die Entwertung der Parkscheine nach Anlage III hat durch deutlich sichtbares und
haltbares Eintragen von Tag, Monat und Jahr zu erfolgen, wobei bei einstelligen Tages-
oder Monatsangaben eine Null vorzusetzen ist. Der Beginn der Abstellzeit (Stunde,
Minute) ist deutlich sichtbar und haltbar anzukreuzen, wobei angefangene Viertelstunden
unberücksichtigt gelassen werden können. Bei Verwendung mehrerer Parkscheine
sind auf jedem Parkschein die gleichen, der Ankunftszeit entsprechenden Daten zu
bezeichnen.
(5) Der Inhalt dieser Bestimmung kann auf der Rückseite der Parkscheine wiedergegeben
werden.

§ 4. (1) Die Verwendung von mehr als einem Parkschein nach Anlage I (Fünfzehn-
Minuten-Parkschein) in zeitlich unmittelbarer Aufeinanderfolge ist unzulässig.
(2) Die Kombination eines Parkscheines nach Anlage II oder III mit einem Parkschein nach
Anlage I in zeitlich unmittelbarer Aufeinanderfolge ist unzulässig.

§ 5. Parkscheine sind bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen mit Windschutzscheibe hinter
dieser und durch diese gut erkennbar, bei anderen mehrspurigen Kraftfahrzeugen an einer
sonst geeigneten Stelle gut wahrnehmbar anzubringen.

3. Abschnitt

Elektronische Parkscheine

§ 6. (1) Übersteigt die Abstellzeit fünfzehn Minuten, ist für die elektronischen Parkscheine
ein Entgelt zu entrichten. Dieses wird durch die Verordnung des Wiener Gemeinderates,
mit der für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen die
Entrichtung einer Abgabe vorgeschrieben wird (Parkometerabgabeverordnung),
festgesetzt.
(2) Zur Entrichtung des Entgeltes ist vom Abgabepflichtigen bei dem mit dem Betrieb des
elektronischen Systems beauftragten Unternehmen ein Benutzerkonto einzurichten.
(3) Durch Teilnahme an dem elektronischen System stimmt der Abgabepflichtige den in
§ 8 genannten Datenverwendungen zu.

§ 7. (1) Abgabepflichtige, die ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in einer Kurzparkzone
abstellen, haben dafür zu sorgen, dass während der Dauer seiner Abstellung ein
elektronischer Parkschein aktiviert ist.
(2) Die Aktivierung eines elektronischen Parkscheines erfolgt durch Übermittlung
einer SMS oder im Wege einer vom Systembetreiber zur Verfügung gestellten
Internet-Applikation über das Internet Protokoll (IP) an das elektronische System.
Über das Mobiltelefon bzw. das (mobile) Endgerät ist die beabsichtigte Parkdauer
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sowie das behördliche Kennzeichen des abgestellten mehrspurigen Kraftfahrzeuges
einzugeben, sofern das behördliche Kennzeichen nicht bereits im Zuge der Einrichtung
des Benutzerkontos im System erfasst wurde (Abstellanmeldung). Danach ist die
Rückmeldung des elektronischen Systems durch SMS oder im Wege einer vom
Systembetreiber zur Verfügung gestellten Internet-Applikation über das Internet Protokoll
(IP) über die durchgeführte Transaktion abzuwarten (Bestätigung).
(3) Wird die Abstellanmeldung durch das elektronische System bestätigt, gilt die Abgabe
als entrichtet oder darf das mehrspurige Kraftfahrzeug für einen fünfzehn Minuten nicht
übersteigenden Zeitraum abgestellt werden.

§ 8. (1) Der Magistrat kann zum Zwecke der Kontrolle der Abgabenentrichtung folgende
Datenarten ermitteln und weiterverarbeiten: Name, Adresse, mobile Rufnummer,
Kennzeichen des mehrspurigen Kraftfahrzeuges, Status des Benutzerkontos (Darstellung
aller Aufladungen und Abbuchungen) und Kreditkartendaten.
(2) Die gemäß Abs. 1 verarbeiteten Datenarten sind zehn Jahre nach Ablauf des Jahres,
in dem der Abgabenanspruch entstanden ist, aufzubewahren.

§ 9. (1) Wird das Entgelt im Wege der Benützung eines elektronischen Parkscheines
entrichtet, ist die Kombination mit einem Parkschein nach Anlage I (Fünfzehn-Minuten-
Parkschein) oder mit einem fünfzehn Minuten nicht übersteigenden elektronischen
Parkschein in zeitlich unmittelbarer Aufeinanderfolge unzulässig.
(2) Die unmittelbar aufeinander folgende Aktivierung von elektronischen Parkscheinen
mit einer fünfzehn Minuten nicht übersteigenden Abstellzeit oder die Kombination der
Aktivierung eines fünfzehn Minuten nicht übersteigenden elektronischen Parkscheins mit
einem Parkschein gemäß Anlage I, II oder III in zeitlich unmittelbarer Aufeinanderfolge ist
unzulässig.

4. Abschnitt

Schluss- und Übergangsbestimmungen

§ 11. Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Kontrolleinrichtungenverordnung, ABl. der Stadt Wien Nr. 51/2005, zuletzt geändert
durch ABl. der Stadt Wien Nr. 1/2008, außer Kraft. Sie ist aber auf Sachverhalte weiterhin
anzuwenden, die sich während ihrer Gültigkeitsdauer ereignet haben.

Gebührenpflichtige Kurzparkzone

Mit Verordnung des Magistrates der Stadt Wien betreffend Kurzparkzonen im 1.,
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. und 20. Wiener Gemeindebezirk vom 30. 7. 2007, MA 46-
Allg/11984/07, wurde gemäß § 25 Abs. 1 StVO 1960 i. v. m. § 43 Abs. 1 lit. b StVO
1960 und § 94d Z 1b und 4 StVO 1960 unter anderem das Parken für Fahrzeuge aller
Art im Gemeindestraßennetz des 1. Wiener Gemeindebezirks von Montag bis Freitag
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(werktags) von 9 bis 22 Uhr auf die Dauer von zwei Stunden begrenzt, wobei das
Abstellen gebührenpflichtig ist.

Bundesabgabenordnung

§ 4 BAO lautet:

§ 4. (1) Der Abgabenanspruch entsteht, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das
Gesetz die Abgabepflicht knüpft.

(2) Der Abgabenanspruch entsteht insbesondere

a) bei der Einkommensteuer und bei der Körperschaftsteuer

1. für die Vorauszahlungen mit Beginn des Kalendervierteljahres, für das die
Vorauszahlungen zu entrichten sind, oder, wenn die Abgabepflicht erst im Lauf des
Kalendervierteljahres begründet wird, mit der Begründung der Abgabepflicht;

2. für die zu veranlagende Abgabe mit Ablauf des Kalenderjahres, für das die Veranlagung
vorgenommen wird, soweit nicht der Abgabenanspruch nach Z 1 schon früher entstanden
ist, oder wenn die Abgabepflicht im Lauf eines Veranlagungszeitraumes erlischt, mit dem
Zeitpunkt des Erlöschens der Abgabepflicht;

3. für Steuerabzugsbeträge im Zeitpunkt des Zufließens der steuerabzugspflichtigen
Einkünfte;

(Anm.: lit. b) aufgehoben durch BGBl. I Nr. 14/2013)

c) bei der Vermögensteuer und bei sonstigen jährlich wiederkehrend zu entrichtenden
Abgaben und Beiträgen mit dem Beginn des Kalenderjahres, für das die Abgabe (der
Beitrag) erhoben wird.

(3) In Abgabenvorschriften enthaltene Bestimmungen über den Zeitpunkt der Entstehung
des Abgabenanspruches (der Steuerschuld) bleiben unberührt.

(4) Der Zeitpunkt der Festsetzung und der Fälligkeit einer Abgabe ist ohne Einfluß auf die
Entstehung des Abgabenanspruches.

§ 6 BAO lautet:

§ 6. (1) Personen, die nach Abgabenvorschriften dieselbe abgabenrechtliche Leistung
schulden, sind Gesamtschuldner (Mitschuldner zur ungeteilten Hand, § 891 ABGB.).

(2) Personen, die gemeinsam zu einer Abgabe heranzuziehen sind, sind ebenfalls
Gesamtschuldner; dies gilt insbesondere auch für die Gesellschafter (Mitglieder)
einer nach bürgerlichem Recht nicht rechtsfähigen Personenvereinigung
(Personengemeinschaft) hinsichtlich jener Abgaben, für die diese Personenvereinigung
(Personengemeinschaft) als solche abgabepflichtig ist.

§ 20 BAO lautet:
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 20. Entscheidungen, die die Abgabenbehörden nach ihrem Ermessen zu treffen haben
(Ermessensentscheidungen), müssen sich in den Grenzen halten, die das Gesetz dem
Ermessen zieht. Innerhalb dieser Grenzen sind Ermessensentscheidungen nach Billigkeit
und Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände zu
treffen.

§§ 236, 237 BAO lauten:

§ 236. (1) Fällige Abgabenschuldigkeiten können auf Antrag des Abgabepflichtigen ganz
oder zum Teil durch Abschreibung nachgesehen werden, wenn ihre Einhebung nach der
Lage des Falles unbillig wäre.

(2) Abs. 1 findet auf bereits entrichtete Abgabenschuldigkeiten sinngemäß Anwendung.

(3) Die Bestimmungen des § 235 Abs. 2 und 3 gelten auch für die Nachsicht von
Abgabenschuldigkeiten.

§ 237. (1) Auf Antrag eines Gesamtschuldners kann dieser aus der Gesamtschuld ganz
oder zum Teil entlassen werden, wenn die Einhebung der Abgabenschuld bei diesem
nach der Lage des Falles unbillig wäre. Durch diese Verfügung wird der Abgabenanspruch
gegen die übrigen Gesamtschuldner nicht berührt.

(2) Wird die Entlassung aus der Gesamtschuld widerrufen (§ 294), so lebt der
Abgabenanspruch gegen den bisher aus der Gesamtschuld entlassenen Schuldner
(Abs. 1) wieder auf. Für die Zahlung, die auf Grund des Widerrufes zu leisten ist, ist eine
Frist von einem Monat zu setzen.

Abgabenanspruch entstanden

Unstrittig ist, dass der Abgabenanspruch auf die Wiener Parkometerabgabe gemäß
der Wiener Parkometerabgabeverordnung wie im angeführten Bescheid ausgeführt
entstanden ist.

Diesbezüglich wird auf die umfassenden und zutreffenden Ausführungen im oben
wiedergegebenen angefochtenen Bescheid und in der oben wiedergegebenen
Beschwerdevorentscheidung verwiesen (zur Zulässigkeit eines derartigen Verweises vgl.
VwGH 19. 9. 2017, Ra 2017/20/0059; VwGH 8. 9. 2017, Ra 2017/20/0079; VwGH 24.
1. 2017, Ra 2016/01/0338; VwGH 27. 7. 2016, Ra 2015/13/0043; VwGH 10. 2. 2016,
2013/15/0087; VwGH 14. 9. 2015, Ra 2014/17/0009 u. v. a.).

Bemerkt wird, dass für die Entstehung der Abgabenschuld unbeachtlich ist, ob der
Abgabepflichtige im Zeitpunkt der Entstehung der Abgabenschuld geschäftsfähig war, da
die Entstehung der Abgabenschuld sich lediglich auf die Verwirklichung des Tatbestandes
bezieht (vgl. BFG 15. 2. 2016, RV/7400003/2016; BFG 11. 1. 2017, RV/7400170/2016 ).
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Lenker, Besitzer und Zulassungsbesitzer sind Gesamtschuldner

Strittig ist allein, ob der Bf Arthur S***** als Gesamtschuldner der Wiener
Parkometerabgabe heranzuziehen ist oder der nach Ansicht des Bf mutmaßliche Lenker
Roman So*****.

Gemäß § 5 Abs. 2 Wiener Parkometerabgabeverordnung sind zur Entrichtung der Abgabe
der Lenker, der Besitzer und der Zulassungsbesitzer zur ungeteilten Hand verpflichtet.

Es kann dahingestellt bleiben, ob Arthur S***** in den Beschwerdezeiträumen weiterhin
Besitzer (§ 309 ABGB) des mehrspurigen Kraftfahrzeuges mit dem Kennzeichen
W-7*****D war, sofern dieses gegen seinen Willen unter Wegnahme der Wagenschlüssel
verwendet wurde.

Arthur S***** war in den Beschwerdezeiträumen jedenfalls Zulassungsbesitzer (§§ 37 ff.
KFG 1967) und somit Gesamtschuldner.

Nach der Behauptung des Bf wäre Roman So***** Lenker (§ 102 KFG 1967) gewesen und
somit ebenfalls Gesamtschuldner.

Geht man von den (nicht erwiesenen) Angaben des Bf aus, wären Gesamtschuldner der
Parkometerabgabe im gegenständlichen Fall Arthur S***** und Roman So*****. Auch dies
ist insoweit unstrittig.

Angefochtener Bescheid ist weder rechtswidrig noch ist eine abweichende
Ermessensübung geboten

Zur Frage, ob und allenfalls in welchem Umfang - unterstellt, dass Roman So*****
im gegenständlichen Fall der Kraftfahrzeuglenker gewesen ist, der das Fahrzeug
jeweils abgestellt hat - Arthur S***** oder Roman So***** als Gesamtschuldner der
Parkometerabgabe heranzuziehen ist, ist zunächst wiederum auf die umfassenden und
weitestgehend zutreffenden Ausführungen im oben wiedergegebenen angefochtenen
Bescheid und in der oben wiedergegebenen Beschwerdevorentscheidung zu verweisen.

Beschwerde und Vorlageantrag vermögen weder eine Rechtswidrigkeit (Art. 130 Abs. 1
Z 1 B-VG) des angefochtenen Bescheides aufzuzeigen noch eine vom angefochtenen
Bescheid abweichende Ermessensübung durch das Bundesfinanzgericht (Art. 130 Abs. 3
B-VG) zu veranlassen.

Nach § 1 Abs. 3 Wiener Parkometergesetz 2006 sind der Lenker, der Besitzer und der
Zulassungsbesitzer Gesamtschuldner der Parkometerabgabe. Es liegt im Ermessen der
Behörde, ob sie das Leistungsgebot an einen der Gesamtschuldner und an welchen
Gesamtschuldner oder an mehrere oder an alle Gesamtschuldner richten will (vgl. VwGH
30. 4. 1993, 91/17/0190).
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Bei der Ermessensübung sind Wesen und Zweck von Gesamtschuldverhältnissen zu
beachten, insbesondere werden die Intensität der Bindung und Gemeinsamkeit, die in der
Folge zur Gesamtschuld führte, die jeweilige Situation, die das Gesamtschuldverhältnis
auslöste, und die Besonderheiten der Tatbestandsverwirklichung, ferner das Ausmaß der
Verantwortlichkeit der Einzelnen, aber auch das der Vorteile (Bereicherung), die von den
Einzelnen geschöpft wurden, von Bedeutung sein (vgl. VwGH 22. 3. 1999, 98/17/0160 zur
Wiener Parkometerabgabe).

Vorweg ist - unabhängig von der Frage, ob einer derartige Vereinbarung in der
gegenwärtigen Konstellation von Bedeutung wäre - festzuhalten, dass eine vertragliche
Vereinbarung zwischen Arthur S***** und Roman So*****, dass letzterer die
Parkometerabgabe für das Auto des Arthur S***** tragen solle, wie dies der Vorlageantrag
suggeriert, nicht festgestellt wurde. Eine derartige Vereinbarung würde auch der vom Bf
wiederholt aufgestellten Behauptung, Arthur S***** habe sich das Fahrzeug widerrechtlich
angeeignet und in Betrieb genommen, widersprechen.

Lenker nicht in jedem Fall primär heranzuziehen

Das Bundesfinanzgericht vermag die Ansicht der Parteien des verwaltungsgerichtlichen
Verfahrens, nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes sei (auch unter
Hinweis auf die Reihenfolge der Nennung der Gesamtschuldner in § 1 Abs. 3 Wiener
Parkometergesetz 2006) primär der Lenker des Fahrzeuges zur Gebührenentrichtung
heranzuziehen und der Gesetzgeber gehe davon aus, dass zunächst der Lenker eines
Fahrzeuges die Parkgebühr zu entrichten habe, in dieser Form nicht zu teilen:

Diese Ansicht wurde zwar in der dem von den Parteien zitierten Erkenntnis VwGH 22.
3. 1999, 98/17/0160 zugrunde liegenden Beschwerde vertreten, diese Ansicht wurde
vom Gerichtshof aber nicht übernommen. Der Gerichtshof hat vielmehr die von der
Behörde bei Autovermietungen regelmäßig vorgenommene primäre Heranziehung
des Vermieters abgelehnt, eine "ohne auf den konkreten Einzelfall Bedacht nehmende
typenbezogene Einschränkung der Ermessensübung bei der Abgabenvorschreibung nur
an den vom abgabenrechtlich relevanten Vorgang weit entfernten Zulassungsbesitzer"
sei rechtswidrig. , Die Inanspruchnahme des Zulassungsbesitzers ist aber keineswegs
ausgeschlossen.

Den Parteien des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens ist lediglich insoweit beizupflichten,
dass im Rahmen der Ermessenübung im Allgemeinen vorrangig der Kraftfahrzeuglenker
zur Leistung der Parkometerabgabe heranzuziehen sein wird, dies aber nur unter der
Voraussetzung, dass der Lenker mit vertretbarem Verwaltungsaufwand festzustellen
ist und die Einbringlichkeit bei Heranziehung des Lenkers mit entsprechender
Wahrscheinlichkeit gegeben wäre.
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Durchsetzung des Abgabenanspruchs auf einfachstem Weg unter Umgehung von
Erschwernissen und unter Vermeidung von Gefährdungen

Das Wesen der Gesamtschuld besteht in einer besonders starken Sicherung
des Gläubigers (vgl. VwGH 5. 3. 2009, 2007/16/0142). Der Steueranspruch wird
gewissermaßen auf mehrere Beine gestellt und die Finanzbehörde dadurch in die Lage
versetzt – unabhängig von dem Leistungsvermögen und der Leistungsbereitschaft
des in erster Linie zur Leistung Verpflichteten und dem oft nicht vorhersehbaren Erfolg
von Vollstreckungsmaßnahmen – , die zur Erfüllung der Ansprüche geeignete Person

auszuwählen (Ritz, BAO6, § 6 Rz. 2 unter Hinweis auf Boeker in Hübschmann/Hepp/
Spitaler, AO, § 44 Tz. 5).

Gibt es mehrere Abgabenschuldner, so bilden diese gemäß § 6 BAO eine
Gesamtschuldnerschaft. Welche Abgabenschuldner in welchem Umfang in Anspruch
genommen werden, liegt dabei im Ermessen der Abgabenbehörde (Vgl. Ellinger in

Ellinger/Iro/Kramer/Sutter/Urtz, BAO3 § 6 Anm. 3; Ritz, BAO6, § 6 Rz. 7; VwGH 23. 5.
2012, 2008/17/0115; VwGH 28. 1. 2002, 2001/17/0212; VwGH 14. 11. 1996, 95/16/0082).

Die Auswahl der zur Leistung der Abgabenschuld heranzuziehenden Gesamtschuldner,
die Belastung der Einzelnen mit der Gesamtschuld oder nur einem Teil davon, die
Bestimmung des Zeitpunktes und der Reihenfolge der Heranziehung der einzelnen

Gesamtschuldner liegt im Ermessen der Behörde (vgl. Fischerlehner, Abgabenverfahren2

§ 6 BAO Anm. 2; Ritz, BAO6, § 6 Rz. 7; VwGH 11. 9. 2014, 2013/16/0028; VwGH 29. 3.
2007, 2005/16/0108; VwGH 29. 6. 1999, 98/14/0170; VwGH 14. 11. 1996, 95/16/0082).

Ermessen des Abgabengläubigers eines Gesamtschuldverhältnisses bedeutet das
Recht der Ausnutzung jener Gläubigerschritte, die dazu führen, den Abgabenanspruch
zeitgerecht, sicher, auf einfachstem Weg unter Umgehung von Erschwernissen und unter

Vermeidung von Gefährdungen hereinzuzubringen (vgl. Fischerlehner, Abgabenverfahren2

§ 6 BAO Anm. 2; VwGH 11. 9. 2014, 2013/16/0028; VwGH 29. 3. 2007, 2005/16/0108;
VwGH 29. 6. 1999, 98/14/0170; VwGH 14. 11. 1996, 95/16/0082).

Die Behörde muss ihren Entschluss nach sachlichen Gesichtspunkten fassen (vgl. Stoll,
Das Steuerschuldverhältnis in seiner grundlegenden Bedeutung für die steuerliche
Rechtsfindung, 218; VwGH 17. 11. 1993, 93/17/0084).

Die Ermessensentscheidung ist nach Billigkeit und Zweckmäßigkeit unter
Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Umstände zu treffen (vgl. VwGH 7. 12.
2000, 97/16/0365; VwGH 14. 11. 1996, 95/16/0082; VwGH 17. 11. 1993, 93/17/0084).

Eine ermessenswidrige Inanspruchnahme eines Gesamtschuldners läge allenfalls vor,
wenn aushaftende Abgabenschulden von anderen Gesamtschuldnern ohne Gefährdung
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und ohne Schwierigkeiten rasch hätten eingebracht werden können (vgl. VwGH 28. 9.
2011, 2008/13/0180).

Bei Uneinbringlichkeit der Abgabenforderung bei dem anderen Gesamtschuldner bleibt
für die Inanspruchnahme des verbleibenden Gesamtschuldners kein Spielraum für die
Ermessensübung (vgl. VwGH 21. 3. 2002, 2001/16/0555; VwGH 29. 6. 1999, 98/14/0170).

Uneinbringlichkeit der Abgabenforderung gegenüber anderen Abgabepflichtigen ist nicht
Voraussetzung der Solidarschuld. Lediglich bei Ausübung des der Behörde obliegenden
Ermessens kann die Uneinbringlichkeit bei anderen Gesamtschuldnern insofern eine
Rolle spielen, als in einem solchen Fall ein Ermessensspielraum der Behörde nicht mehr
vorliegt, das heißt, dass die Abgabe von demjenigen Gesamtschuldner einzufordern ist,
bei dem die Uneinbringlichkeit nicht gegeben ist (vgl. VwGH 11. 12. 1992, 91/17/0171;
VwGH 27. 10. 1983, 82/16/0163).

Zahlungsschwierigkeiten eines Gesamtschuldners rechtfertigen es, den einen oder
anderen Gesamtschuldner erst gar nicht in Anspruch zu nehmen, ihn also überhaupt nicht
bescheidmäßig heranzuziehen, sondern die Schuld bei einem anderen einzufordern (vgl.
Stoll, BAO-Kommentar, 94 f.).

Die Gefährdung der Einbringlichkeit bei einem Gesamtschuldner ist ein wesentliches
Kriterium, diesen nicht heranzuziehen (vgl. VwGH 14. 2. 1991, 89/16/0218; VwGH 23. 2.
1984, 83/16/0055; VwGH 23. 6. 1983, 3023/80).

Vorzunehmende Ermessensübung

Im gegenständlichen Fall spricht im Rahmen der vom Bundesfinanzgericht eigenständig
vorzunehmenden Ermessensübung der Umstand, dass der Bf Arthur S***** im
Beschwerdezeitraum infolge seiner stationären Krankenhausaufenthalte nicht
in der Lage war, das Kraftfahrzeug selbst zu lenken, somit nicht jener Lenker
war, der das Fahrzeug jeweils in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone ohne
Entrichtung der Parkometerabgabe abgestellt hat, gegen eine Heranziehung des Bf als
Zulassungsbesitzer.

Ferner ist dem Bf im Rahmen der Ermessensübung zugute zu halten, dass er zu
Beginn seines Krankenhausaufenthaltes offenkundig weitgehend dispositionsunfähig
in Bezug auf sein Kraftfahrzeug war. Allerdings war der Bf seit Ende April 2016 durch
Sachwalter vertreten und daher in der Lage, die Verbringung des Kraftfahrzeuges an einen
Ort, an dem keine Parkometerabgabe anfällt (etwa in den 3. Wiener Gemeindebezirk, für
den ein "Parkpickerl" bestand) zu veranlassen. Dies geschah jedoch erst im September
2016.

Schließlich spräche gegen eine Heranziehung des Bf, dass ihm zufolge seiner Pflege
und Betreuung in einem Pensionistenwohnheim der Stadt Wien nur mehr 20% seiner
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Pension zur Verfügung stehen und vom Bf auch noch ein Kredit zurückzuzahlen ist, wenn
die Einbringlichkeit bei einem anderen Gesamtschuldner eher möglich wäre.

Für eine Heranziehung des Bf spricht zunächst der Umstand, dass keineswegs erwiesen
ist, dass Roman So***** der Lenker des Kraftfahrzeuges gewesen ist. Ein Besitz der
Autoschlüssel durch Roman So***** wurde von Helene Sch*****, nach Angaben des Bf
Lebensgefährtin des Roman So*****, bestritten. Die Behörde müsste daher zunächst
weitere Erhebungen pflegen, ob Roman So***** tatsächlich als Lenker das Auto des Bf
jeweils in einer Weise abgestellt hat, die die gegenständliche Abgabenvorschreibung nach
sich zog.

Vor allem spricht aber für eine Heranziehung des Bf, dass Roman So***** obdachlos ist
oder vorgibt, obdachlos zu sein, und dass Roman So***** keine versicherungspflichtigen
Einkünfte bezieht. Es ist völlig lebensfremd, ohne nähere Anhaltspunkte hierfür
anzunehmen (wie dies offenbar der Vorlageantrag tut), mit einer allfälligen
Fahrnispfändung bei Roman So***** (wo auch immer und hinsichtlich welcher Fahrnisse
auch immer) könne der aushaftende Abgabenbetrag bestritten werden.

Auch wenn der Bf nur über vergleichsweise geringe Mittel zur freien Disposition
haben dürfte, besteht doch ein Pensionsanspruch, auf welchen der Abgabengläubiger
grundsätzlich Exekution führen kann. Daher ist die Wahrscheinlichkeit der Einbringlichkeit
gegenüber dem Bf höher als gegenüber dem obdach- und beschäftigungslosen
mutmaßlichen Lenker.

Der Abgabenanspruch kann im Sinne der dargestellten Rechtsprechung zeitgerecht,
sicher, auf einfachstem Weg unter Umgehung von Erschwernissen und unter Vermeidung
von Gefährdungen nur bei Arthur S***** und nicht (so ein solcher gegenüber diesem
überhaupt besteht) bei Roman So***** hereingebracht werden.

Es ist daher der Bf Arthur S***** als Gesamtschuldner heranzuziehen.

Unbilligkeit der Abgabeneinhebung

Es kann sein, dass die Einhebung der Parkometerabgabe angesichts der Umstände des
gegenständlichen Falles gegenüber dem Bf Arthur S***** unbillig i. S. d. §§ 236, 237 BAO
ist.

Die belangte Behörde hat bereits darauf hingewiesen, dass eine mögliche Unbilligkeit der
Abgabeneinhebung im Einhebungsverfahren zu beurteilen ist und einen diesbezüglichen
gesonderten Antrag des Bf voraussetzt.
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Nichtzulassung der Revision

Gegen dieses Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes ist gemäß Art. 133 Abs. 3 B-VG
eine (ordentliche) Revision nicht zulässig, da das Bundesfinanzgericht der dargestellten
ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes folgt und eine Rechtsfrage
grundsätzlicher Bedeutung daher nicht vorliegt.

Keine Information der Staatsanwaltschaft

Die Aktenlage im gegenständlichen Beschwerdeverfahren indiziert keinen konkreten
Verdacht des Vorliegens gerichtlich strafbarer Handlungen, etwa nach §§ 127, 133, 135
oder 136 StGB. Inwieweit sich aus anderen Verfahren ein derartiger konkreter Verdacht
ergeben könnte, ist für das Bundesfinanzgericht nicht beurteilbar.

Das Bundesfinanzgericht sieht sich daher nicht zur Information der Staatsanwaltschaft
Wien gemäß § 78 StPO 1960 veranlasst.

 

 

Wien, am 11. April 2018

 


